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Liebe MitstreiterInnen, 
 
nach dem neusten Urteil des Thüringer     
Oberverwaltungsgerichtes (Az: 4 N 574/98) 
vom 21. Juni 2006 steht fest, dass die Bürger 
in Thüringen selbst nach 15 Jahren für Ab-
wasser immer noch zu viel Geld zahlen und 
noch keine Rechtssicherheit besteht. Das 
Gericht hat die Abwasserbeitragssatzung des 
Zweckverbandes "Mittleres Elstertal" (Gera) 
für unwirksam erklärt.  
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des 
Urteils für Thüringen würden jedoch alle 
Zweckverbände im Freistaat ihre Kalkulatio-
nen prüfen müssen. 
Es ist schon bedenklich, dass das Land und 
die Zweckverbände seit Jahren die Hinweise  
 

 
auf überteuerte Kostenberechnungen zu-
rückgewiesen haben und erst wieder ein Ge-
richt auf fehlerhafte Berechnungen hinwei-
sen muss. 
Um weiteren Schaden von den Bürgern fern 
zu halten, fordern wir als Linkspartei.PDS, 
dass das Land jetzt dafür sorgen muss, dass 
die Zweckverbände umgehend ihre Abwas-
serkalkulationen überprüfen. Die Bürger 
dürfen nicht länger im Abwasserbereich ü-
berhöhte Kosten zahlen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Frank Kuschel (MdL) 
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1. Straßenausbaubeiträge      
 
Neues aus Greiz - Präzisere Regelungen, günstigere Beiträge ? 
 
Der Greizer Stadtrat hat mehrheitlich eine neue Straßenausbaubeitragssatzung bestätigt, die 
rückwirkend zum 1. Januar 2006 in Kraft treten soll. 
Seit mehreren Jahren besteht eine Verfahrensrichtlinie zur Satzung, die mittels Stadtratsbe-
schluss festgelegt hatte, dass die Greizer Beitragspflichtigen nur mit der Hälfte des Straßen-
ausbaubeitrages zu belasten seien. In die neue Satzung ist nun die bisherige Verfahrensrichtli-
nie eingearbeitet worden, die ständig im Kreuzfeuer der Kritik durch die Kommunalaufsicht 
steht. Daher will man die Halbierung der Prozentsätze gleich in der Satzung festschreiben. 
Dies ermögliche eine niedrigere Bürgerbeteiligung. 
Die Fraktion der Linkspartei/PDS hat mit Gegenstimmen und Einhaltungen Bedenken gegen 
die neue Satzung. Es wird zwar akzeptiert, dass die neue Satzung mehr Sicherheit für die be-
troffenen Bürger bringt als die jährliche Verfahrensrichtlinie, mit der man bisher gearbeitet 
hat. Doch die Fraktion lehnt Straßenausbaubeiträge generell ab, weswegen sie nicht zustimmt 
hat.  
Nach dem Mehrheitsbeschluss im Stadtrat hat die Kommunalaufsicht das Wort. Genehmigt 
sie das Papier und gibt es zur Veröffentlichung frei, tritt die Straßenausbaubeitragssatzung in 
Kraft. Sollte es allerdings rechtliche Bedenken geben, wie sie sich auch bei der 
Verfahrenrichtlinie der Greizer, die die Halbierung der Beiträge bisher absicherte, 
angekündigt haben, wird das Thema weiter den Stadtrat beschäftigen. 
 
Saalburg-Ebersdorf kämpft um geringere Beiträge 
 
Die Stadt Saalburg-Ebersdorf will Grundstückseigentümer in der Kommune so wenig wie nur 
möglich durch Straßenausbaubeiträge belasten und scheut dabei auch nicht die Auseinander-
setzung mit der Kommunalaufsicht.  
Im vergangenen Jahr war die Straßenausbaubeitragssatzung beschlossen worden, weil nach 
der Zusammenlegung von Saalburg und Ebersdorf die zuvor geltenden Satzungen zusammen-
geführt werden mussten. In der neuen Satzung wurden  die von den beitragspflichtigen Bür-
gern zu zahlenden prozentualen Anteile an den Ausbaukosten gegenüber der Mustersatzung 
des Landes Thüringen reduziert. Diese Anliegeranteile, die bereits Bestandteil der alten Saal-
burger Straßenausbaubeitragssatzung waren, haben sich nicht geändert. 
So werden beispielsweise die umlagefähigen Kosten für die Fahrbahn in Haupterschließungs-
straßen auf 30 Prozent festgeschrieben, während die Mustersatzung hier 50 Prozent vorsieht. 
Bei Anliegerstraßen sollen in Saalburg-Ebersdorf nur 35 Prozent der Fahrbahnkosten auf die 
anliegenden Grundstückseigentümer umgelegt werden können, hier sieht die Mustersatzung 
75 Prozent vor.  
Die Kommunalaufsicht des Landkreises fordert nun vehement eine Änderung der Straßenaus-
baubeitragssatzung, die sich dabei strikt an der Mustersatzung des Landes Thüringen orientie-
ren solle. Sollte sich der Stadtrat weigern, will die Kommunalaufsicht laut Bescheid der vom 
Stadtrat Saalburg-Ebersdorf beschlossenen Straßenausbaubeitragssatzung die Rechtskraft 
verweigern und selbst per Ersatzvornahme eine Satzung erlassen, die dann der Thüringer 
Mustersatzung entspricht. Dagegen wird Saalburg-Ebersdorf zunächst Widerspruch einlegen, 
weil ansonsten der Bescheid der Kommunalaufsicht rechtswirksam wird. 
Es ist fraglich, ob in Thüringen Rechtssprechung oder landesinternen Vorschriften zu finden 
sind, wonach die Mustersatzung des Landes als zwingend bindend zu bewerten ist. Zumal  
auch anderenorts wie in Arnstadt, Meiningen und Ichtershausen aktuelle und genehmigte 
Straßenausbaubeitragssatzungen zur Anwendung kommen, die ebenfalls die Mustersätze un-
terschreiten.  
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Ob die Kommunalaufsicht bei ihrer Rechtsansicht bleib oder die Stadt Saalburg-Ebersdorf 
notfalls vor dem Verwaltungsgericht um geringere Beiträge kämpfen muss, bleibt abzuwar-
ten. 
 
Freistaat und Landrat für Beitragsstreit in Geraberg mitverantwortlich!  
 
Wenn seit zehn Jahren in Geraberg über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen diskutiert 
wird, dann liegt dies nicht nur an den Gemeinderäten, die sich nicht einigen können, sondern 
vielmehr an den Aufsichtsbehörden des Landes und der Landespolitik. 
Seit 1991 wird auf Landesebene versucht, dass Thema „Straßenausbaubeiträge“ in den Griff 
zu bekommen und dabei Rechtssicherheit zu schaffen. Doch bis heute ist völlig unklar, ob die 
Gemeinden diese Beiträge überhaupt erheben müssen und nach welchen Grundsätzen die Be-
rechnung zu erfolgen hat. Die gesetzliche Grundlage, das Kommunalabgabengesetz, wurde 
zwischenzeitlich sechs Mal geändert, ohne dass nunmehr Rechtssicherheit für die Bürger und 
die Gemeinden besteht. Die Straßenausbaubeiträge sind dabei sowieso umstritten. Sie existie-
ren nur noch in der Bundesrepublik und selbst hier nicht mehr flächendeckend. In vier Bun-
desländern sind Straßenausbaubeiträge unbekannt. Im Saarland wurde gesetzliche geregelt, 
dass die Gemeinden selbst über die Erhebung der Straßenausbaubeiträge entscheiden können. 
Und hier in Thüringen? Von den 995 Gemeinden haben 292 bisher noch keine Satzung. Nur 
jede zweite Gemeinde erhebt gegenwärtig überhaupt Straßenausbaubeiträge. Wiederkehrende 
Straßenausbaubeiträge sind in rund 120 Gemeinden Realität. Andererseits besteht aus Sicht 
des Landes und das Landratsamtes Ilm-Kreis angeblich eine Pflicht zur Erhebung dieser Bei-
träge und zwar rückwirkend bis 1991. Weil wiederkehrende Beiträge nicht rückwirkend erho-
ben werden können, müssten alle Gemeinden eigentlich für die Vergangenheit einmalige 
Straßenausbaubeiträge berechnen. Dies stößt aber zu Recht auf Unverständnis bei den Bür-
gern. 
Die BI „Pro Geraberg“ und die Linkspartei.PDS–Ortsgruppe wollten, wenn schon Straßen-
ausbaubeiträge erhoben werden müssen, die Form der wiederkehrenden Beiträge. Dies wäre 
gerechter und sozial vertretbarer als die Form der einmaligen Beiträge. Doch der Ex-Landrat 
Dr. Lutz-Rainer Senglaub (CDU) und der Leiter seiner Kommunalaufsicht widersprachen 
diesem Vorhaben, ebenso CDU und SPD im alten Gemeinderat. Somit blieb nur die Möglich-
keit der einmaligen Straßenausbaubeiträge. Diese sollten aber dann zumindest sozial verträg-
lich gestaltet werden. Doch auch hier hatte und hat das Landratsamt etwas dagegen. Aus völ-
lig unerklärlichen Gründen meint das Landratsamt, dass die Berechnungsregelungen für das 
Abwasser nicht für die Straßenausbaubeiträge anwendbar sind. Nach Ansicht des Landratsam-
tes sollen für ein unbebautes Grundstück zwar Straßenausbaubeiträge gezahlt werden, die 
Abwasserbeiträge werden aber erst mit einer Bebauung fällig. 
Bis 2004 hat die gleiche Behörde der Gemeinde erklärt, dass genau die Berechnungsregelen 
für Abwasser und Straße gleichermaßen gelten. Verwirrender kann eine Behörde nicht han-
deln. Zudem wird jetzt behauptet, dass angeblich die vom Gemeinderat gewollten neuen Be-
rechnungsmodelle für die Straßenausbaubeiträge nicht rückwirkend zur Anwendung kommen 
könnten. Wie fragwürdig diese Auffassung ist, zeigt sich am Beispiel der Abschaffung der 
Wasserbeiträge in Thüringen. 2004 wurden diese rückwirkend zu 1991 abgeschafft. Wer 
Wasserbeiträge gezahlt hat, erhielt diese zurück, landesweit über 120 Millionen EUR. Hier 
stellt sich die Frage, weshalb das Landratsamt in Kenntnis derartiger Tatsachen die Gemein-
deräte offensichtlich verunsichert. Dass das einzige CDU-Gemeinderatsmitglied in Geraberg 
sich gegen eine bürgerfreundliche Regelung zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen aus-
spricht und jetzt Klarheit für die Bürger fordert, koste es was es wolle, ist verständlich. Zum 
einen springt er seinem CDU-Landrat bei und wagt hier nicht den Widerspruch, zum anderen 
ist er persönlich von der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen befreit, hat er doch in einem 
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Erschließungsgebiet neu gebaut und hier werden keine Straßenausbaubeiträge zusätzlich er-
hoben. 
Klarheit für die Bürger zu fordern, ist berechtigt, jedoch nicht auf Kosten der Bürger. Dass 
hier andere Gemeinden nicht einfach den Forderungen des Landes kritiklos folgen, zeigt zum 
Beispiel die Gemeinde Benshausen, die zwischenzeitlich gegen das Land vor dem Verfas-
sungsgericht klagt. 
In Geraberg hat man nach langen Diskussionen einen Kompromiss gefunden, der für alle Be-
teiligte und die Bürger tragbar war. Er wird jetzt wieder durch das Landratsamt in Frage ge-
stellt. Dies verunsichert tatsächlich, wofür aber nicht die Gemeinderäte die Verantwortung 
tragen. Es bleibt abzuwarten, wie der neu gewählte Landrat in dieser Sache agiert. Bleibt zu 
hoffen, dass er den Gemeinden wie Geraberg den Entscheidungsspielraum lässt, bürger-
freundliche Entscheidungen treffen zu können. 
 
Frank Kuschel (MdL) 
 
  

 

2. Wasser- Abwasserbeiträge 
 

a) Urteil ThürOVG zu der Abwasserbeitrags- und –gebührensatzung 
des ZV „Mittleres Elstertal“ 

 
 

Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hat in seinem Grundsatzurteil - 4 N 574/98 – vom 21. Juni 
2006 festgestellt, dass die beitragsrechtlichen Regelungen der Abwasserbeitrags- und -
gebührensatzungen des Zweckverbandes Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“ unwirksam sind. 
 
Im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens  haben vier Wohnungsbaugenossenschaften aus Gera 
gegen die beitragsrechtlichen Regelungen in der Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung des 
Zweckverbandes Wasser/Abwasser „Mittleres Elstertal“ geklagt. Das Verfahren hatte sich zunächst 
gegen die Ausgangsfassung dieser Satzung aus dem Jahr 1993 gerichtet, im laufenden Verfahren 
hatten die Antragstellerinnen jedoch später erlassene Änderungen einbezogen, zuletzt die 2002 veröf-
fentlichte Neufassung, die auf einer neuen Globalkalkulation der Beiträge beruhte, sowie eine 2003 
veröffentlichte Änderungssatzung. 
 
Die vier Wohnungsbaugenossenschaften hatten zuvor bereits Normenkontrollverfahren gegen die 
Satzungen des Zweckverbandes über die Erhebung von Wasserbeiträgen und Wassergebühren be-
trieben und jeweils die Nichtigerklärung der angegriffenen Satzungsteile durch das Oberverwaltungs-
gericht erreichen können (Wasserbeiträge: Urteil vom 18.12.2000 – 4 N 472/00 -; Wassergebühren: 
Urteil vom 12.12.2001 – 4 N 595/94). Bei der Neukalkulation der Abwasserbeiträge im Jahr 2002 hat 
der Zweckverband die Rechtsprechung des Senats zur Tiefenbegrenzung im oben genannten Urteil 
vom 18.12.2000 zu den Wasserbeiträgen berücksichtigt und die Beitragssätze deutlich gesenkt. 
 
Die Wohnungsbaugenossenschaften hatten im Verfahren zahlreiche Einwendungen gegen die 
Rechtmäßigkeit der Abwasserbeitragssatzung des Zweckverbandes erhoben. Insbesondere betraf 
dies die Bildung einer einheitlichen Entwässerungseinrichtung für Schmutzwasser, Regenwasser und 
Fäkalschlamm im gesamten Verbandsgebiet, die neu gefasste Tiefenbegrenzungsregelung in der 
Abwasserbeitragssatzung, die Maßstabsregelung für Außenbereichsgrundstücke, die Abstufung der 
Beitragssätze für Voll- und Teilanschlüsse sowie die Höhe der Beitragssätze.  
 
In dem im Anschluss an die mündliche Verhandlung verkündeten Urteil hat der Senat die beitrags-
rechtlichen Regelungen der 2002 und 2003 neu gefassten Satzungen ebenso für unwirksam erklärt 
wie die beitragsrechtlichen Regelungen der vorherigen Satzungen. In der mündlichen Urteilsbegrün-
dung hat der Senatsvorsitzende ausgeführt, dass die Beitragssätze in den angegriffenen Satzungen 
erheblich überhöht seien. Die in der Beitragskalkulation angesetzten Investitionskosten für Anlagen 
zur Abwasserbeseitigung in neu errichteten Wohn- und Gewerbegebieten hätten nicht berücksichtigt 
werden dürfen, weil diese Kosten nicht vom Zweckverband getragen wurden, sondern von den priva-
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ten oder kommunalen Erschließungsträgern, die sich in Erschließungsverträgen mit dem Zweckver-
band zur Erstellung der Anlagen auf ihre Kosten verpflichtet hatten. Ohne Berücksichtigung dieser 
Kosten wären die Beiträge aber erheblich niedriger ausgefallen. Dies führe zur Unwirksamkeit der 
beitragsrechtlichen Regelungen insgesamt. 
 
Auf Einzelheiten der Begründung und auf weitere Fragen, die in der mündlichen Verhandlung erörtert 
worden sind und die zum Teil grundsätzliche Bedeutung für das Kommunalabgabenrecht in Thüringen 
haben, wird der Senat in der nachfolgenden schriftlichen Urteilsbegründung eingehen. Hierüber wird 
das Oberverwaltungsgericht durch eine ergänzende Pressemitteilung informieren, sobald das mit ei-
ner Begründung versehene Urteil den Beteiligten zugegangen ist. 
Die Entscheidung im Normenkontrollverfahren ist allgemein verbindlich, sie gilt also nicht nur im Ver-
hältnis zu den Wohnungsbauunternehmen, die den Antrag gestellt haben. Das Urteil ist allerdings 
noch nicht rechtskräftig.  
 
In der Landtagssitzung am 13.07.2006 hat die SPD-Fraktion beantragt, über die Folgen des Urteils 
des ThürOVG zu berichten (DS 4/2074). Da eine schriftliche Urteilsbegründung noch nicht vorliegt, hat 
der  Innenminister Dr. Gasser darauf verwiesen, dass ein Bericht derzeit nicht möglich ist.   
Der Innenausschuss im Thüringer Landtag wird weiter zu diesem Thema beraten. 
 
Sowohl der Sofortbericht der Landesregierung als auch die Redebeiträge zum Antrag „Bericht der 
Landesregierung über Folgen des Urteils des ThürOVG zu beitragsrechtlichen Regelungen des ZV 
Mittleres Elstertal“ (DS 4/2074) sind im Bürgerbüro der Linksfraktion Thüringen (Mitarbeiterin Cordula 
Eger - 0361/3772637) erhältlich. 
 
 
Dazu folgende Pressemitteilung:  
 
 
Frank Kuschel (Die Linke.PDS) 23.06.06 
 
Kuschel fordert Überprüfung und Offenlegung 
der Abwasserkalkulationen  
 
"Selbst nach 15 Jahren zahlen die Bürger in Thü-
ringen für Abwasser immer noch zu viel Geld und 
Rechtssicherheit besteht ebenfalls noch nicht", 
kritisiert der Kommunalpolitiker der Linkspar-
tei.PDS-Fraktion, Frank Kuschel, bezugnehmend 
auf die jüngste Entscheidung des Thüringer Ober-
verwaltungsgerichtes. 
Das Gericht habe die Abwasserbeitragssatzung des 
Zweckverbandes "Mittleres Elstertal" (Gera) für 
unwirksam erklärt. Nach Ansicht des Gerichtes 
berechnete der Zweckverband zu hohe Abwasser-
beiträge und belastete damit finanziell unzulässig 
die Bürger und die Wirtschaft. So seien durch den 
Zweckverband in Millionenhöhe so genannte "Alt-
verbindlichkeiten" aus der Zeit vor 1992 den Bür-
gern in Rechnung gestellt worden, ebenso die Kos-
ten für die Erschließung neuer Wohn- und Gewer-
begebiete, obwohl der Verband diese Kosten über-
haupt nicht tragen musste. Zudem habe das Ge-
richt die hohen Beraterkosten des Zweckverbandes 
kritisiert.  

 

 

 

"Der Zweckverband sollte jetzt umgehend seine 
Satzung und Kalkulation überarbeiten und die Ü-
berzahlungen an die Bürger erstatten und nicht 
weiter das Klageverfahren verlängern", fordert 
Frank Kuschel.                                              
Wegen der grundsätzlichen Bedeutung des Urteils 
für Thüringen würden jedoch alle Zweckverbände 
im Freistaat ihre Kalkulationen prüfen müssen. "Es 
ist schon bedenklich, dass das Land und die 
Zweckverbände seit Jahren die Hinweise auf über-
teuerte Kostenberechnungen zurückgewiesen ha-
ben und erst wieder ein Gericht auf fehlerhafte 
Berechnungen hinweisen muss", bemerkt der 
Linkspartei.PDS-Politiker. Das Urteil sei auch eine 
"schallende Ohrfeige" für die gescheiterte Abwas-
serpolitik der Zweckverbände und des Landes.                    
Um weiteren Schaden von den Bürgern fern zu 
halten, müsse das Land jetzt dafür sorgen, dass die 
Zweckverbände umgehend ihre Abwasserkalkulati-
onen überprüfen. "Die Bürger dürfen nicht länger 
im Abwasserbereich überhöhte Kosten zahlen", 
sagt Frank Kuschel und fordert, dass die Kalkulati-
onen der Zweckverbände endlich offen gelegt wer-
den und künftig ungehindert einsehbar sind. 

 
 
Die Stadtratsfraktion der Linkspartei in Gera  (Fraktionsvorsitzender Bernd Leithold) hat sich wie 
folgt in einer Pressemitteilung  der OTZ om 28.07.06 geäußert: 
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Vertrauensverhältnis empfindlich gestört 
 
Linkspartei zum Urteil gegen Wasser-
Zweckverband: 
Das Vertrauensverhältnis mit der Geschäftsleitung 
des Zweckverbandes Wasser/Abwasser "Mittleres 
Elstertal" sei empfindlich gestört, sagt Bernd Leit-
hold, Vorsitzender der PDS-Fraktion im Geraer 
Stadtrat und gekorenes Mitglied der Verbandsver-
sammlung der Zweckverbandes. Er reagiert damit 
auf das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Weimar 
vom 25. Juni, das die beitragsrechtlichen Regelun-
gen der Beitrags- und Gebührensatzung für un-
wirksam erklärt (unsere Zeitung berichtete).  
Das in diesem Zusammenhang vom Verbandsvor-
sitzenden Klaus-Peter Creter gegenüber der Presse 
geäußerte Bedauern hält Leithold deshalb für nicht 
für ausreichend. Er gehe davon aus, dass der 
Zweckverband als öffentlich-rechtliche Körperschaft 
den Bürgern gegenüber verpflichtet ist, durch eine 
ehrliche Kalkulation die Gebühren- und Beitragsge-
rechtigkeit zu sichern. Man müsse erwarten kön-
nen, dass die So kann man erwarten, dass die im 
Zweckverband tätigen Verantwortlichen dem 
Grundsatz nach wissen, was sie tun - und dass sie  
 

 
 
dies auch vertreten können. Leithold wirft der Ge-
schäftsleitung vor, dass vor all auf ihr Betreiben hin 
Berater bezahlt wurden und auch viel Geld für so 
genannte Gutachten ausgegeben wurde. Auch die 
Kosten für den nun verlorenen Gerichtsprozess, die 
der Verband nun wird bezahlen müssen und die 
nicht über Gebühren oder Beiträge an die An-
schlussnehmer weitergereicht werden dürfen, seien 
mehr als ein Grund nachdenklich zu werden. Nach-
dem die Geschäftsleitung den Verbandsratsmitglie-
dern fortlaufend versichert hat, dass das kommu-
nale Handeln gesetzeskonform erfolgt und auch 
optimistisch der Entscheidung des OVG entgegen-
gesehen hatte, belegt das Urteil wohl anderes. 
Leithold unterstützt die Entscheidung des Ver-
bandsausschusses, nachdem das Urteil zum verlo-
ren Gerichtsprozess mit seiner Begründung voll-
ständig vorliegt, die Verantwortlichkeit dafür vor-
behaltlos aufzuklären. Um Vertrauen bei den Bei-
tragszahlern zurück zu gewinnen, sei im Zweckver-
band zu überlegen, ob es nicht besser wäre, fünf 
Monate vor dem Ende des Globalberechnungszeit-
raumes Aussetzungszinsen bzw. Säumniszuschläge 
nicht zu erheben. 

 
 
 
b)  zukünftige Strukturen im Bereich Wasserver- und 

Abwasserentsorgung in Thüringen  
 

Auszug aus der Unterrichtung durch die Landesregierung zum Beschluss des Landtages DS 4/1524  

„Bericht über die Strukturen im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung im Freistaat Thürin- 

gen sowie Aufgaben der Thüringer Wasser- und Abwasser-Management GmbH“, DS 4/2082 
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Der Innenausschuss im Thüringer Landtag wird weiter zu diesem Thema beraten. 
 
Sowohl der Sofortbericht der Landesregierung als auch die Redebeiträge zum Antrag „Zukünftige 
Trägerstrukturen im Bereich Wasser und Abwasser in Thüringen (DS 4/2009) sind im Bürgerbüro der 
Linksfraktion Thüringen (Mitarbeiterin Cordula Eger - 0361/3772637) erhältlich. 
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Zum Thema folgende Pressemitteilungen:  
 
 
Frank Kuschel (Die Linke.PDS) 17.07.06 
 
Landesregierung lehnt Strukturveränderun-
gen bei Wasser- und Abwasserzweckverbän-
den ab  
 

"Entgegen bisheriger Zusagen will die Landesregie-
rung nun doch keine grundsätzlichen Strukturver-
änderungen bei Wasser- und Abwasserzweckver-
bänden", kritisiert der kommunalpolitische Spre-
cher der Linkspartei.PDS-Landtagsfraktion Frank 
Kuschel.  
Jetzt habe der Innenminister im Thüringer Landtag 
erklärt, dass die Landesregierung die jetzige Struk-
tur der Wasser- und Abwasserverbände für zu-
kunfts- und leistungsfähig hält, so dass grundsätz-
liche Veränderungen nicht mehr in Erwägung gezo-
gen würden.  
Die Landesregierung berufe sich dabei auf ein 
durch sie in Auftrag gegebenes Gutachten von Prof. 
Ferdinand Kirchhof, der verfassungsrechtliche Be-
denken geäußert habe, wenn die Wasserver- und 
Abwasserentsorgung auf die Landkreise übertragen 
oder so genannte Pflichtverbände gebildet würden.  

 

 

 

 

"Es bedurfte nicht eines Gutachtens, um feststellen 
zu lassen, dass die Bildung von größeren Pflicht-
verbänden verfassungsrechtlich umstritten ist", 
erklärt der Linkspartei.PDS-Politiker. Bedenklich 
sei, dass die Landesregierung jetzt auf Grundlage 
dieses Gutachtens ihre Blockadehaltung gegen 
Strukturveränderungen begründet. Dabei habe der 
Gutachter der Landesregierung durchaus Hand-
lungsmöglichkeiten aufgezeigt. So wie die Links-
partei.PDS-Fraktion habe auch Kirchhof vorge-
schlagen, kleinere Zweckverbände zusammenzu-
schließen und anschließend eine gemeinschaftliche 
Aufgabenerfüllung auf den Weg zu bringen.  

Notwendige Strukturveränderungen bei den 
Wasser- und Abwasserzweckverbänden müssten 
endlich eingeleitet werden. Aus diesem Grunde 
werde die Linksfraktion ihr Strukturkonzept mit vier 
Aufgabenträgern für Thüringen erneut zur 
Diskussion stellen. "Die Zeit drängt, denn bisher 
hat das Land in die Verbandsstrukturen zusätzlich 
340 Millionen EUR fließen lassen, ohne dass 
zukunftsfähige Zweckverbände flächendeckend 
entstanden sind", so Frank Kuschel abschließend. 

 
 
 
Frank Kuschel (Die Linke.PDS) 07.07.06 
 
Wo bleiben die effizienten Zweckverbands-
strukturen? 
 
"Trotz mehrmaliger Ankündigungen und Zusagen 
sieht die Landesregierung gegenwärtig nicht die 
Notwendigkeit und Möglichkeit zur Schaffung effi-
zienter Zweckverbandsstrukturen im Wasser- und 
Abwasserbereich", kritisiert der kommunalpoliti-
sche Sprecher der Linksfraktion Frank Kuschel.  
Die Vielzahl der Wasser- und Abwasserzweckver-
bände in Thüringen ist seit Jahren in der Kritik und 
wird als eine Ursache für überhöhte Gebühren und 
Beiträge angesehen. Obwohl die Landesregierung 
in der Vergangenheit immer die Fusion von Zweck-
verbänden als Zielstellung formuliert hat, gab es 
kaum ernsthafte Bemühungen. "Es floss zwar in 
den vergangenen zehn Jahren viel Geld, allein für 
Sanierungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen 
rund 340 Millionen Euro, doch ein echter Durch-
bruch wurde bei der Neuordnung der Verbands-
strukturen nicht erreicht", so die Einschätzung von 
Frank Kuschel. Immer noch gibt es in Thüringen 
156 Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasser-
entsorgung.  

Der Abgeordnete spricht von der "Hilflosigkeit der 
Landesregierung", wenn sie plötzlich die Zweckver-
bandsstrukturen in Thüringen zukunftsfähig nennt 
und ein Gutachten von Prof. Ferdinand Kirchhof ins 
Feld führt, das die Bildung größerer Zweckverbän-
de per Gesetz für verfassungsrechtlich bedenklich 
hält.                                                              
"Die Linkspartei.PDS hält Strukturveränderungen 
zur Bildung leistungsfähigerer Zweckverbände, die 
dauerhaft bezahlbare Gebühren und Beiträge si-
chern können, nach wie vor für erforderlich", un-
terstreicht Frank Kuschel. Um die verfassungs-
rechtlichen Bedenken zu berücksichtigen, hat die 
PDS bereits vor zwei Jahren ein so genanntes Mo-
dell der Öffentlichen Anstalt vorgeschlagen. Dem-
nach können Zweckverbände in ihrer jetzigen 
Struktur nahezu unverändert bestehen bleiben. Sie 
bilden aber für die gemeinsame Betreibung der 
Wasser- und Abwasseranlagen eine Anstalt öffentli-
chen Rechts. "Durch die gemeinsame Aufgaben-
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wahrnahme können nahezu die gleichen Effekte 
erzielt werden wie mit der Fusion von Zweckver-
bänden", ist sich der Kommunalexperte sicher.  

Wenn am 13. Juli der Thüringer Landtag über die 
Zukunft der Wasser- und Abwasserzweckverbände 
diskutiert, wird die Linkspartei.PDS-Fraktion ihren 
Vorschlag erneut thematisieren.

 
 
 
c)  Demographiebericht – Auszug Wasserver- und Abwasserentsorgung 

 
Auszug aus dem DEMOGRAPHIEBERICHT  THÜRINGEN des TMBV  
Stand: 20.06.2006  
 
Wasserversorgung 
 
Situationsbeschreibung 
 
Alle Wasserversorgungsplanungen sind unter Berücksichtigung des demographischen Wandels 
auf Nachhaltigkeit, langfristige Nutzung und Funktionalität zu prüfen. Ein rechtlich, insbesondere 
in der Trinkwasserverordnung, vorgegebenes, nicht zur Diskussion stehendes Ergebnis muss mit 
dem geringstmöglichen Aufwand erreicht werden. 
 
Die Landesregierung lässt gegenwärtig die „Dritte Prognose Trinkwasserbilanz des Freistaates 
Thüringen“ erarbeiten. 
Hiermit greift der Freistaat Thüringen diese Entwicklungen und ihre Folgen für die Wasserversor-
gung aktiv auf und stellt sie in den Zusammenhang mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der 
Gewässer, mit dem Ziel der langfristigen Sicherstellung einer nachhaltigen Wasserversorgung 
unter den sich verändernden demographischen und wirtschaftlichen Bedingungen. Das heißt, 
dass für den, sowohl aufgrund der Gebührenbelastung als auch wegen der Rolle als „Lebensmit-
tel Nr. 1“, sozial sensiblen Bereich der öffentlichen Wasserversorgung detaillierte und fundierte 
Prognosen bis 2040 derzeit erarbeitet werden, die den Demographiebericht zweckmäßig ergän-
zen. 
 
Trinkwasser ist das wichtigste Lebensmittel. Betroffenheiten in der Wasserversorgung können 
sich nicht nur kostenseitig auswirken, sondern auch gesundheitsrelevant sein. 
 
Die ungünstige demographische Entwicklung führt zu Erhöhungen der (gebührenrelevanten) lau-
fenden Kosten im Betrieb der Wasserversorgungsanlagen. Wenn nicht gegengesteuert wird, kä-
me es nachfolgend zur Verschlechterung der Attraktivität Thüringens für die Bürger (Kostendis-
kussion Wasser) und zur Abwanderung von Industrie und Gewerbe, wegen dann deutlich höhe-
ren Ver- und Entsorgungskosten als in den alten Ländern. 
Die Wettbewerbsnachteile würden sich vergrößern. 
 
Die wasserversorgungsseitigen Probleme werden sich in den nächsten Jahren zunehmend aus 
sog. „Plattenbaugebieten“ in den Ländlichen Raum verschieben. 
 
Der Problemkomplex beinhaltet u. a. folgende Einzelprobleme: 
 
▪  Bei zu geringen Durchflüssen verringern sich nicht nur Fließgeschwindigkeiten, sondern es tre- 
   ten Qualitätsbeeinträchtigungen bis hin zur Ungenießbarkeit des Trinkwassers auf. Folglich be- 
   steht - anders als in anderen Bereichen und unabhängig von reinen Wirtschaftlichkeitsbetrach- 
   tungen - in der Wasserversorgung sogar die rechtliche Verpflichtung, Netze und Anlagen u. a. 
   der demographischen Entwicklung anzupassen. 
▪  Seit 1990 gibt es einen Trend zum Wegzug der Bevölkerung aus Verdichtungsgebieten (z. B. 
   Plattenbaugebieten) in Neubaugebiete an den Stadträndern. Das führte zum deutlichen Zu- 
   wachs des zu betreibenden Leitungsnetzes und somit zu höheren Kosten bei gleichzeitigem 
   Rückgang der Gesamtbevölkerung. 
▪  Ansiedelung von Industrie und Gewerbe i. .d. R. „auf der grünen Wiese“, ebenfalls mit deutli- 
   chem Zuwachs des Leitungsnetzes. 
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▪  Eine frühzeitige Einflussnahme der Wasserversorger bei der Erstellung kommunaler Umbau- 
   konzepte mit dem Ziel der Begrenzung künftiger (letztlich über die Gebühren vom Bürger zu 
   tragender) Betriebskosten sollte angestrebt werden. 
▪  Die kommunalen Konzepte zum Stadtumbau sind bisher in einigen Städten noch darauf ausge- 
   richtet, dass nur einzelne Häuser („Verinselung“), nicht aber ganze Wohngebiete rückgebaut 
   werden. Somit müssen die Wasserversorgungsanlagen der „verinselten“ Wohngebiete meist 
   komplett weiter betrieben werden. Durch nachfolgend oft unumgängliche Spülungen etc. erhö- 
   hen sich die Betriebskosten, die nunmehr von weniger Gebührenzahlern zu erbringen sind. Die- 
   ser Kostennachteil führt zur verstärkten Unattraktivität betroffener Gebiete. 
▪  Wenn eine „Verinselung“ durchgeführt wird, erfolgt der Rückbau häufig mitten in den Wohnge- 
   bieten und nicht an deren Rändern („Entdichtung“). Abriss und Rückbau jeglicher Infrastruktu- 
   ren  müssten jedoch an den Leitungsenden beginnen, wenn mit dem Ziel der Kostensenkung  
   auch in der Wasserversorgung wenigstens Teile der Versorgungsanlagen (hier: Leitungsenden)    
   außer Betrieb genommen werden sollen. 
▪  Vielfach bestehen noch überdimensionierte Leitungen und Anlagen aus DDR-Zeiten, die auf 
   den damaligen, extrem hohen Verbrauch bemessen waren. Neben dem stark gesunkenen Pro- 
   Kopf-Verbrauch wird zusätzlich die sinkende Einwohnerzahl wirksam. 
▪  Häufig erfolgen Rückbauten in/von Wohngebieten mit vergleichsweise jungen, oftmals noch   
   nicht abgeschriebenen Wasserversorgungsanlagen. 
▪  Die Brandschutzbehörden verlangen Wasservolumina für Brandschutzzwecke gemäß techni- 
   schem Regelwerk. Aus trinkwassertechnischer Sicht entspricht dies einer teilweisen Überdi- 
   mensionierung. Das technische Regelwerk lässt keine Anpassungen dieser Forderungen an die 
   demographische Entwicklung zu. 
▪  Praktisch geht die demographische Entwicklung einher mit der zunehmenden Nutzung von  
   Regenwasseranlagen (Argument: „Ökologie“) und oftmals von Hausbrunnen. Infolge der hier- 
   durch auftretenden schlechteren Auslastung der öffentlichen Versorgungsnetze, entstehen hö- 
   here laufende Kosten (durch zusätzliche Spülungen etc.), die wiederum von den Bürgern zu  
   tragen sind. 
 
Anpassungsstrategien 
 
▪  Dimensionierungen neuer Wasserversorgungsanlagen an der Untergrenze dessen, was das 
   Technische Regelwerk zulässt. Differenzierung der zu erwartenden Regionalentwicklung erfolgt 
   durch die „Dritte Prognose Trinkwasserbilanz des Freistaates Thüringen“. Ergebnisse werden 
   etwa zum Jahreswechsel 2007/08 vorliegen. 
   Die demographische Entwicklung dürfte auf Unterschiede in den Ergebnissen zwischen der 
   Zweiten und Dritten Prognose Trinkwasserbilanz den stärksten Einfluss haben, außerdem ne- 
   ben Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung auch solche der Altersstruktur, Einkommensstruk-. 
   tur und resultierendes (Trinkwasser-) Verbrauchsverhalten.  
▪  Konsequent zu vermeiden sind Investitionen in Wasserversorgungsanlagen, die nicht zwingend 
   erforderlich sind. Grundsätzlich ist immer die „Nullvariante“ („Wird die Anlage überhaupt ge- 
   braucht?“) zu untersuchen. 
   Erlaubnisse und Bewilligungen für neue Kapazitäten (Wasserentnahmen aus Grund- und Ober- 
   flächenwässern) dort, wo ausreichende Kapazitäten bestehen, dürfen durch die zuständigen  
   unteren Wasserbehörden nicht mehr erteilt werden. 
▪  Konsequentes Ermitteln und Nutzen aller Verbesserungspotentiale (wirtschaftlich, technisch  
   und organisatorisch) innerhalb der Aufgabenträger der Wasserversorgung. Hierfür wurde von  
   der Landesregierung in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Schmalkalden das Vorhaben  
   „Benchmarking in der Thüringer Wasserversorgung“ initiiert. 
▪  Altanlagen aus der Zeit vor 1990 werden allmählich angepasst, z. B. durch Einziehen geringer 
   dimensionierter Leitungen in bestehende groß dimensionierte Rohre. Dieser Prozess läuft von 
   der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt ab. 
▪  In vielen Fällen von überdimensionierten Anlagen, z. B. Hochbehälter oder Wasserwerke aus 
   DDR-Zeiten wird im Rahmen der Investitionsförderung durch die Landesregierung deren An- 
   passung an die demographische Entwicklung vorgenommen, z. B. Ersatzneubauten kleinerer  
   Behälter, Aufgabe einzelner Behälterkammern usw. Damit werden im Interesse der Gebühren 
   zahler die laufenden Kosten gesenkt. Voraussetzung ist, dass Mittel zur Investitionsförderung  
   verfügbar sind. 
▪  Die Kommunen sollten der Vermarktung von Altindustrieflächen den Vorzug vor der Erschlie- 
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   ßung neuer Industrie- und Gewerbestandorte einräumen. Das kann nur erreicht werden, wenn 
   die Risiken für Nachnutzer von Altstandorten (Kostentragung für Altlasten) begrenzt werden. 
▪  Wenn die Neuerschließung von Industrie- und Gewerbestandorten unvermeidlich ist, sollten 
   neben naturschützerischen Untersuchungen vorab auch die (zu sozialisierenden) Versorgungs- 
   kosten in Relation zum beabsichtigten Erschließungserfolg (gesamt-wirtschaftlicher Erfolg) be- 
   trachtet werden. 
▪  Nutzung der „Windows of opportunity“. D. h. den Rückbau nur dort durchführen, wo die Leitun- 
   gen und Anlagen der Wasserversorgung abgeschrieben sind. Anderenfalls entstehen beim  
   Wasserversorger zusätzliche kaufmännische Verluste. 
▪  Jede Förderung von Regenwassernutzung und Hausbrunnen, auch argumentativ, sollte unter- 
   bleiben. Andere Vorgehensweisen in den alten Ländern sind teilweise anderen, dort bestehe- 
   nden Bedingungen geschuldet. 
▪  Löschwasser sollte aus gesonderten Anlagen (Löschteiche, Tanks etc.) der Gebäudeeigentü- 
   mer und –nutzer bereitgestellt werden. 
 
 
Abwasserentsorgung 
 
Situationsbeschreibung 
 
Um den Einfluss der demographischen Entwicklung auf die Systeme der abwassertechnischen 
Infrastruktur in Thüringen zu verdeutlichen, wird zunächst der Stand der Abwasserbeseitigung 
(zum 31.12.2004) kurz dargestellt. 
 
Der Anschlussgrad der Thüringer Bevölkerung an eine öffentliche Kanalisation beträgt ca. 91 %. 
Bei Betrachtung dieser Zahl ist jedoch zu berücksichtigen, dass ein Teil der vorhandenen Kanäle 
nicht den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht und noch zu sanieren bzw. neu 
zu errichten ist. Hierbei handelt es sich vor allem um Kanäle, die nicht an kommunale Abwasser-
behandlungsanlagen angeschlossen sind, sondern als sog. Teilortskanalisationen fungieren, mit 
denen das in Kleinkläranlagen i. d. R. unzureichend behandelte Abwasser direkt und ohne weite-
re Behandlung in ein Gewässer eingeleitet wird. 
 
Aussagekräftiger zur Bewertung der Abwassersysteme ist der Anschlussgrad an kommunale 
Kläranlagen, der in Thüringen trotz erheblicher Anstrengungen nur bei 65 % (= niedrigste Wert 
aller Länder) liegt. Der erreichte Anschlussgrad ist darüber hinaus in den einzelnen Regionen 
Thüringens sehr verschieden. Ursache hierfür sind die unterschiedlichen Ausgangsvorausset-
zungen bzgl. der vorhandenen Abwasseranlagen im Jahr 1990 und die Siedlungsstruktur inner-
halb der Regionen. Während die Region um Erfurt und Weimar, aufgrund der dichteren Besiede-
lung über einen Anschlussgrad von 73 % verfügt, beträgt dieser im Süden Thüringens lediglich 
50 %. 
 
Ausgehend von einem durchschnittlichen Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen von ca. 44 
% im Jahr 1990 wurden in den letzten 15 Jahren aus wasserwirtschaftlichen, rechtlichen und 
finanziellen Gründen Abwassermaßnahmen prioritär in den Städten und Gemeinden mit mehr als 
2.000 Einwohnern realisiert. 
 
Das EU- und das Bundesrecht fordern eine flächendeckende ordnungsgemäße Abwasserbeseiti-
gung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik. Auch wenn schon viel erreicht wurde, 
besteht im Ländlichen Raum außerhalb der größeren Siedlungskerne zur Erfüllung der rechtli-
chen Anforderungen noch ein erheblicher Investitionsaufwand durch die Aufgabenträger der Ab-
wasserbeseitigung. Die demographische Entwicklung wird hierbei u. a. bei der Planung notwen-
diger Abwasseranlagen eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen (siehe unten). 
 
Mit wenigen Ausnahmen wurden alle kommunalen Kläranlagen in Thüringen erst nach der Wen-
de errichtet bzw. rekonstruiert. Der durchschnittliche Auslastungsgrad dieser Anlagen liegt bei 89 
% und ist damit höher als z. B. in Nordrhein-Westfalen. Auch die an Kläranlagen angeschlossen 
Kanäle wurden i. .d. R. nach den aktuellen Bemessungsansätzen und Bevölkerungszahlen neu 
errichtet. 
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Tendenziell werden die dünn besiedelten Gebiete stärker vom demographischen Wandel und 
dessen Folgen für die Abwasserinfrastruktur betroffen sein, als die Siedlungskerne. Entspre-
chend der räumlichen Verteilung der vorhandenen Abwassersysteme in Thüringen (hohe Sied-
lungsdichte = hoher Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen) sind bei der Beurteilung des 
Einflusses der demographischen Entwicklung auf die Abwasserbeseitigung mindestens die fol-
genden zwei Fälle zu berücksichtigen: 
 
▪  Siedlungskerne, in denen ein hoher Anteil der Bevölkerung an intakte Abwasseranlagen (Ka- 
   nal, Kläranlage) angeschlossen ist. Unter diese Gebiete fallen die Städte und Gemeinden, in 
   denen bereits große Teile einer flächendeckenden und ordnungsgemäßen abwassertechni- 
   schen Infrastruktur, z. B. zur Umsetzung der Vorgaben aus der EG-Kommunalabwasserricht- 
   linie errichtet wurden. Durch den auch in diesen Gebieten vorausgesagten teilweise starken  
   Bevölkerungsrückgang wird es zu einer Verschlechterung des heutigen Auslastungsgrades der  
   vorhandenen abwassertechnischen Systeme und damit zu einem höheren Betriebsaufwand  
   kommen. Es wird angenommen, dass ab einem Auslastungsgrad des Kanalnetzes von 70 bis  
   80 % bezogen auf die Ausbaugröße betriebstechnische Maßnahmen erforderlich sind. Darüber 
   hinaus kann ab einer Auslastung von 40 bis 50 % die Notwendigkeit zu baulichen Veränderun- 
   gen nicht mehr ausgeschlossen werden. Eine steigende Gebührenbelastung der verbleibenden 
   Anschlussnehmer ist, infolge höherer Betriebskosten und ggf. notwendiger Anpassungsmaß- 
   nahmen im Abwassersystem, zu erwarten. 
 
▪  Ländliche Gebiete und kleinere Gemeinden oder Ortsteile, in denen noch keine bzw. nur un- 
   vollständige Abwasserinfrastruktur vorhanden ist. Anders als im oben genannten Fall wirkt sich  
   die demographische Entwicklung im Ländlichen Raum nicht so sehr auf die Betriebskosten der  
   Abwasserbeseitigung aus, da das Abwasser hier i. .d. R. nur in grundstücksbezogenen Klein- 
   kläranlagen unzureichend „vorbehandelt“ und anschließend direkt oder über Teilortskanalisati- 
   onen in ein Gewässer eingeleitet wird. Diese nicht den rechtlichen Anforderungen entspre- 
   chende Form der Abwasserbehandlung ist aufgrund der dezentralen Struktur relativ unempfind- 
   lich gegenüber Bevölkerungsschwankungen. Wie bereits erwähnt sind aber auch im Ländlichen  
   Raum Mindestanforderungen an die Abwasserbehandlung zu erfüllen, woraus sich ein künftiger   
   Investitionsbedarf ergibt. 
 
Gerade im Ländlichen Raum hat die prognostizierte demographische Entwicklung einen erhebli-
chen Einfluss auf die Investitionskosten zum Aufbau einer geordneten Abwasserbeseitigung. Sie 
ist unter Umständen entscheidend für die Wahl des jeweiligen Entwässerungssystems und des-
sen langfristiger Wirtschaftlichkeit. Aus den Abwasserbeseitigungskonzepten der Aufgabenträger 
ist ersichtlich, dass die spezifischen Kosten für die Errichtung neuer Abwasseranlagen im Ländli-
chen Raum schon unter der Annahme einer gleich bleibenden Bevölkerungszahl deutlich steigen 
werden. Der zu erwartende starke Bevölkerungsrückgang wird, falls er bei der Planung von Ab-
wasseranlagen nicht entsprechend berücksichtigt wird, die Situation weiter verschärfen. 
 
Anpassungsstrategien 
 
• Erhöhung Anschlussgrad an vorhandene Abwasseranlagen: 
 
In den Städten und Gemeinden, in denen heute bereits große Teile der Bevölkerung an kommu-
nale Kläranlagen angeschlossen sind, ist als primäres Ziel die Erhöhung der Auslastung heute 
vorhandener Abwassersysteme investitions- als auch fördermittelseitig im Rahmen der finanziel-
len Möglichkeiten voranzutreiben um den zukünftigen Bevölkerungsrückgang zu kompensieren 
und geltende wasserrechtliche Anforderungen zu erfüllen. Daneben sind im Rahmen der Flä-
chennutzung und Bauleitplanung der Investitions- und langfristige Unterhaltungsaufwand für die 
technische (Abwasser-)Infrastruktur verstärkt zu berücksichtigen. Eine Dezentralisierung in der 
Stadtentwicklung durch Ausweisung großer Freiflächen im Außenbereich als Bauland oder Ge-
werbegebiet führt zu beträchtlichen infrastrukturellen Folgekosten und sollte unterbleiben. Bei 
Stadtumbaumaßnahmen ist anstelle des Abrisses einzelner Objekte der Rückbau ganzer Sied-
lungseinheiten („Plattenbauviertel“) sinnvoll, um zur Vermeidung hoher Unterhaltungskosten das 
entsprechende Abwassernetz anschließend komplett stilllegen zu können. 
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• Berücksichtigung der demographischen Entwicklung auch bei der Landesförderung 
 
Um den nachhaltigen Nutzen einer finanziellen Landesunterstützung zu gewährleisten, sollten 
Fördermittel des Freistaats prioritär in den Siedlungsbereichen eingesetzt werden, die auch lang-
fristig erhalten bleiben. 
Ansonsten würden mit öffentlichen Mitteln Abwasseranlagen errichtet, die zukünftig nicht mehr 
ausgelastet werden können und dann erhebliche Betriebskosten verursachen. 
 
• Zulassung dezentraler Abwasserlösungen im Ländlichen Raum als mögliche Alternative 
 
Gerade in kleineren Gemeinden und im Ländlichen Raum ist die demographische Entwicklung 
schon im Rahmen der Planung neuer Abwasseranlagen zu berücksichtigen. Bei der Auswahl der 
Abwassersysteme ist verstärkt auf die langfristige Wirtschaftlichkeit der Anlagen zu achten. Hier-
zu dienen Kostenvergleichsrechungen zwischen mehreren rechtlich zulässigen Abwasserlösun-
gen. 
 
Als eine mögliche Variante für den Ländlichen Raum müssen bzgl. Bevölkerungsschwankungen 
flexible und dauerhaft funktionsfähige dezentrale Entwässerungssysteme (Kleinkläranlagen) ent-
wickelt werden. Derzeit können diese dezentralen Systeme noch nicht in größerer Anzahl zur 
Anwendung kommen, da Kleinkläranlagen unter den heutigen Voraussetzungen nachweislich die 
wasserrechtlichen Anforderungen an die Ablaufwerte nicht dauerhaft erfüllen. Dezentrale Ent-
wässerungssysteme können jedoch nur dann als Alternative zu zentralen Abwasserlösungen 
gesehen werden, falls gewährleistet werden kann, dass die Reinigungsleistung dauerhaft dem 
Stand der Technik entspricht. Hierzu sind zunächst entsprechende rechtliche Rahmenbedingun-
gen für die Zulassung und den Betrieb von Kleinkläranlagen zu erlassen, mit denen sichergestellt 
wird, dass nur 
vollbiologische Kleinkläranlagen, die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (Ei-
genkontrolle, regelmäßige Wartung durch Fachbetrieb) betrieben und im Gegensatz zu heute 
auch regelmäßig überwacht werden, als Dauerlösung realisiert werden dürfen. 
 
Um die dezentrale Abwasserbeseitigung im Ländlichen Raum, z. B. auch in geschlossenen Sied-
lungsbereichen bis 100 EW, zu ermöglichen und den demographischen Entwicklungen im Ländli-
chen Raum entgegenzuwirken sowie die Abwassergebühren und Beiträge damit auf ein ange-
messenes Maß zu begrenzen, beabsichtigt die Landesregierung die dezentrale Abwasserbe-
handlung in den Gebieten, in denen eine zentrale Erschließung nachweislich unwirtschaftlich ist, 
im Gegensatz zu heute auch rechtlich zu ermöglichen. 
 
 
d)  Massenpetitionen zu Kommunalabgaben 
 
Erneut Initiativen ergreifen! 
 
Im Bereich der Kommunalabgaben in Thüringen sorgen die Bürger/innen, Bürgerinitiativen 
und kommunalen Mandatsträger  für Aufmerksamkeit. Obwohl die Beiträge für die Trinkwas-
serversorgung durch die Gesetzesänderung zum 01.01.2005 abgeschafft und zum Teil schon 
vollständig an die Betroffenen Grundstückseigentümer zurückgezahlt wurden, werden diese 
weiterhin von den Aufgabenträgern der Abwasserentsorgung und den Gemeinden bzw. Städte 
für den Straßenausbau zur Kasse gebeten. 
Um die Forderung zur Abschaffung aller Beiträge im Kommunalabgabenrecht durchzusetzen 
und die Bearbeitung von Widersprüchen und Gerichtsverfahren in diesem Bereich kostenfrei 
zu erledigen, beteiligen sich viele Thüringer an mehreren Massenpetitionen.  
Den Aufruf zur Beteiligung und Erstellung von Mustern der Petitionen hat die 
Bürgerinitiative gegen überhöhte Kommunalabgaben Bad Tennstedt und Umgebung geleistet. 
Derzeit sind ca. 580 Eingaben an den Petitionsausschuss des Thüringer Landtags gerichtet 
worden. Aufgrund der hohen Beteiligung und dem Einreichen weiterer Petitionen, wird der 
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Ausschuss statt einer Einzelbenachrichtigung an die Petenten mit einer öffentlichen Presse-
mitteilung arbeiten.  
Sowohl das KOPOFOR Thüringen e.V. als auch die Linkspartei.PDS-Fraktion Thüringen 
unterstützen diese Initiative und möchten alle Betroffenen ermutigen und aufrufen, sich daran 
zu beteiligen! Weitere Informationen sind im Bürgerbüro der Linksfraktion Thüringen in der 
Arnstädter Str. 51 (Mitarbeiterin Cordula Eger 0361/3772637) erhältlich. 
 
Um sich an den Massenpetitionen zu beteiligen, können die nachfolgenden Vordrucke ver-
wandt werden. Einfach die Adresse ausfüllen, unterzeichnen und wegschicken! Der Vordruck 
kann natürlich vervielfältigt und verteilt werden. 
 
Zu diesem Thema folgende Pressemitteilungen:  
 
OTZ Greiz 29.06.2006    
Begründung aus Kaisers Zeiten ist 
heute überholt 

Bürgerinitiative macht sich für Petition 
stark 
Greiz (OTZ/-lz). Mit einer Petition, die 
interessierte Bürger bei den Vorstands-
mitgliedern einsehen und unterzeichnen 
können, wendet sich die Greizer Bürger-
initiative gegen überhöhte, für sozial 
verträgliche Kommunalabgaben an den 
Thüringer Landtag. Den Initiatoren um 
Dr. Lothar Hartmann geht es vor allem 
um die Begründung, die im Thüringer 
Kommunalabgabengesetz zur Erhebung 
der Straßenausbaubeiträge heran gezo-
gen wird. "Dass die Beitragspflichtigen 
aus den fertig gestellten Investitionen 
besondere Vorteile beziehen, ist eine 
Formulierung aus Kaisers Zeiten", betont 
Dr. Hartmann. "Zu Zeiten des Preußi-
schen Kommunalabgabengesetzes von  

 

1893 mag ja tatsächlich jeder Grund-
stückseigentümer von der sich entwi-
ckelnden kommunalen Infrastruktur pro-
fitiert haben. Heute jedoch sollte die 
Nutzung des öffentlichen Straßennetzes 
als auch die der Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung eine selbstver-
ständliche Daseinsvoraussetzung für alle 
Bürger und kein "besonderer Vorteil" 
allein für den Grundstückseigner sein. 
Auch das übliche Argument von einer 
Erhöhung des Grundstückswertes sei 
unter heutigen Bedingungen und speziell 
in Thüringen "völlig irreal". Auf dem Im-
mobilienmarkt ließen sich solche Vorteile 
nicht liquiditätswirksam machen, ist der 
Greizer Vorsitzende der Bürgerinitiative 
überzeugt. Mit der Petition wollen die 
Bürgerinitiativen Thüringens erreichen, 
dass der Begriff vom besonderen Vorteil 
aus heutiger Sicht neu gefasst und die 
Begründung für Kommunalabgaben auf 
den Prüfstand gestellt wird. 

 
 
 
Pressemitteilung OTZ vom 18.07.06: 
550 Petitionen zu den Abgaben 
 
Der Landtag hat seit Mai 550 Petitionen 
zu Kommunalabgaben erhalten. Sie sei-
en als Massenpetition eingestuft worden, 
so dass künftig nicht mehr jeder Einzelne  
 

 
 
 
 
informiert werden müsse, so der Land-
tag. Der petitionsausschuss hat die Ein 
gaben nach Themen gebündelt, etwa zur 
Wirtschaftlichkeitsüberprüfung von An-
laen, zum Vorgehen einzelner Verbände 
und zur Abschaffung von Beiträgen. Die 
Landesregierung wird Stellung nehmen.
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Mustervordruck Petition „Besonderer Vorteil“ 
 
Absender 
 
 
_______________________________ 
 
 
_______________________________ 
 
 
_______________________________ 
 
 
 

Thüringer Landtag 
Petitionsausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
 
99096 Erfurt 
 
 
 

Petition an den Thüringer Landtag, betr. „Besondere  Vorteile“ 
 
 
Mit der Änderung des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG), welche Anfang 
2005 in Kraft getreten ist, wurde durch das Land Thüringen nur teilweise auf die Proteste der 
Bürger reagiert. 
Weitere Änderungen bezüglich der Anwendung dieses Gesetzes sind dringend erforderlich. 
 
Ich begehre mit dieser Petition folgendes: 
Der im ThürKAG (§§ 7; 7a) gebrauchte Begriff „besondere Vorteile“ soll im wirklichen Wort-
sinn angewendet werden und nachgelagerte Rechtsvorschriften (insbesondere kommunale 
Satzungen) sollen sich daran halten müssen. 
Ich fordere, dass durch das Gesetz eine präzise inhaltliche Abgrenzung der Begriffe „Vorteil“ 
und „besonderer Vorteil“ und die Festlegung von Kriterien vorgenommen wird, an denen „be-
sondere“ Vorteile gemessen werden sollen. 
 
Begründung der Petition: 
Die bisher in Thüringen übliche Verwaltungspraxis berücksichtigt nicht, dass Herstellungsbei-
träge und Straßenausbaubeiträge lt. ThürKAG ausdrücklich von denjenigen Grundstücksei-
gentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern eines dinglichen Nutzungsrechts erhoben 
werden können, „denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme [der öffentlichen Einrichtun-
gen] besondere Vorteile bietet“. Die besonderen Vorteile sind somit eine notwendige Vor-
aussetzung für jede Beitragserhebung. Diese Einschränkung wird weder in dem vom Thürin-
ger Innenministerium herausgegebenen „Muster einer Beitrags- und Gebührensatzung zur 
Entwässerungssatzung (BGSEWS)“ berücksichtigt, noch in zahlreichen darauf aufbauenden 
Satzungsbeschlüssen der Aufgabenträger, noch – nach Wissen des Petenten – in der aktu-
ellen Rechtsprechung. 
Soweit Beitragssatzungen erlassen wurden, werden ausnahmslos alle Grundstücksbesitzer 
beitragspflichtig gemacht, ohne dass eine Prüfung auf „besondere Vorteile“ erfolgt. 
Zu Zeiten des preußischen Kommunalabgabengesetzes von 1893, aus dem ja die Formulie-
rung „besondere wirtschaftliche Vorteile“ stammt, mag tatsächlich jeder „Grundeigentümer“ 
von der sich entwickelnden kommunalen Infrastruktur besonders profitiert haben, heute je-
doch ist die Nutzung von Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und des öffentlichen 
Straßennetzes eine selbstverständliche Daseinsvoraussetzung für alle Bürger und nicht ein 
„besonderer Vorteil“ allein für die Grundstücksbesitzer und Wohneigentümer. 
Falls Beiträge erhoben werden sollen, besteht also die Notwendigkeit, gemäß §7f. ThürKAG 
als Beitragspflichtige diejenigen Grundstücksbesitzer ... zu bestimmen, denen die Möglich 
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keit der Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen tatsächlich besondere Vorteile bie-
tet. 
Ohne dem Gesetzgeber hier vorgreifen zu wollen: 
Ein besonderer Vorteil muss sich von einem allgemeinen Vorteil unterscheiden, wobei be-
reits ein allgemeiner Vorteil einen Unterschied zu einem „vorteilslosen“ Zustand aufweisen 
muss. Ein besonderer Vorteil muss also sehr deutlich aus der Allgemeinheit herausgehoben 
sein. 
Ein besonderer Vorteil für den Grundstücksbesitzer könnte vorliegen, wenn er sich als wirt-
schaftlicher, d. h. finanziell darstellbarer Vorteil zeigt, der tatsächlich realisiert werden kann. 
Ein besonderer Vorteil für den Grundstücksbesitzer liegt jedenfalls nicht vor, wenn dieser 
sein Grundstück ausschließlich zu eigenen Wohnzwecken benutzt und das Grundstück dar-
über hinaus auch nicht zu einer Gewinnerzielung geeignet ist. 
In der Literatur und in der Rechtsprechung zuweilen unterstellte ideelle Vorteile der Grund-
stücksbesitzer in Gestalt einer „Erhöhung des Grundstückswertes“ oder einer „Zunahme der 
Belastbarkeit“ infolge kommunaler Investitionen in die Infrastruktur sind unter heutigen Be-
dingungen gerade auch speziell in Thüringen völlig irreal. Solange sich solche „Vorteile“ nicht 
liquiditätswirksam machen lassen – und das ist aufgrund der heutigen Situation im Immobi-
lienmarkt in der erdrückenden Mehrheit der betreffenden Fälle gegeben – können sie auch 
nicht zur Begründung einer Kommunalabgabenbelastung herangezogen werden. 
Die Frage, ob die Behauptung besonderer Vorteile aus Finanzierungs- bzw. Haushaltsgrün-
den aufrechterhalten werden muss, dürfte sich aufgrund der vorgenannten Argumente von 
selbst beantworten. 
 
 
_______________     ___________________________ 
Datum        Unterschrift(en) 
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Mustervordruck Petition „Verstoß gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz bei Kommunalabgaben“ 
 
Absender 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
__________________________ 
 
 
Thüringer Landtag 
Petitionsausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
 
99096 Erfurt 
 
 
Petition 
Betr.: Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz  bei Kommunalabgaben 
 
Nach der bisherigen Thüringer Verwaltungspraxis (Kommunalabgabengesetz und nachfol-
gende Satzungen, Anordnungen, Richtlinien und sonstige Orientierungen des Innenministe-
riums und der Kommunalaufsichten) ist es üblich, zur Finanzierung von Infrastrukturinvestiti-
onen für die Abwasserbeseitigung und den Straßenausbau Beiträge von den Grundstücks-
besitzern zu erheben, und zwar zum Teil in existenzbedrohender Höhe. Die genannte Infra-
struktur steht aber nicht nur den Grundstücksbesitzern der jeweiligen Kommune zur Verfü-
gung, sondern darüber hinaus sämtlichen Verursachern von Abwasser bzw. Benutzern von 
Wegen und Straßen. Die einseitige Belastung der Grundstücksbesitzer mit Herstellungs- 
bzw. Straßenausbaubeiträgen stellt damit eine Ungleichbehandlung dar, die sachlich nicht 
gerechtfertigt ist und deshalb als willkürlich gelten muss. 
 
Mit dieser Petition fordere ich 

- Maßnahmen des Gesetzgebers, um die Erhebung von Herstellungsbeiträgen für 
  Abwasserbeseitigung und von Straßenausbaubeiträgen in Thüringen zu beenden  
  und den Beitragspflichtigen bereits gezahlte Beiträge zu erstatten, 
- die Erledigung bereits begonnener beitragsrelevanter Widerspruchs- und Verwal- 
  tungsgerichtsverfahren in einer für die Bürger und für die Zweckverbände kosten 
  freien Form, 
- eine Entscheidung über diese Fragen unabhängig von der aktuellen „Kassenlage“. 
 

Abwasserbeseitigung und Straßenbenutzung sind in heutiger Zeit selbstverständliche Da-
seinsvoraussetzungen für alle Bürger (unabhängig davon, ob sie Grundstücksbesitzer sind 
oder nicht) und darüber hinaus für Unternehmen, Körperschaften und sonstige Organisatio-
nen, also für die Allgemeinheit. 
Es gibt keinen vernünftigen, sachlich einleuchtenden Grund dafür, die Grundstücksbesitzer 
mit besonderen Beiträgen für die entsprechenden Investitionen zu belasten. 
In diesem Zusammenhang darf die Frage, wie die geforderten Maßnahmen finanziert werden 
sollen, keine Rolle spielen. Solange am verfassungsrechtlich garantierten Gleichbehand-
lungsgrundsatz festgehalten wird, muss dieser allemal Vorrang vor der Haushaltssituation 
des Landes bzw. der Kommunen haben. 
 
 
________________    ________________________  
Datum       Unterschrift(en) 



 20 

Mustervordruck Petition „ Strukturierung von Zweckverbänden für 
Wasser und Abwasser“  
 
Absender 
 
 
______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
 
 
______________________________________ 
 
 
 

Thüringer Landtag 
Petitionsausschuss 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
 
99096 Erfurt 
 
 
Petition 
Betr.: Strukturierung von Zweckverbänden für Wasser  und Abwasser 
 
Durch Fusionierung von kommunalen Zweckverbänden zu immer größeren und unübersicht-
licheren Gebilden wird die gesetzlich geregelte kommunale Selbstverwaltung und Selbstbe-
stimmung immer weiter zurückgedrängt. Die Kommunen und ihre gewählten Vertreter sind 
nicht mehr in der Lage, Einfluss auf bzw. Kontrolle über solche Systeme auszuüben. 
 
Mit dieser Petition fordere ich Maßnahmen des Geset zgebers, um 

- die Zweckverbände für Wasser und Abwasser dahingehend zu entflechten, dass ge- 
  meindeübergreifende Zweckverbände nur noch dann zugelassen sind, wenn 

 - die beteiligten Gemeinden durch  ein Leitungssystem mit ein und demselben Was- 
  serwerk bzw. Klärwerk verbunden sind oder 
- keine der beteiligten Gemeinden einem solchen Leitungssystem angehört oder aber  

      - die Verantwortung für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung den Kommunen zu 
        entziehen und auf das Thüringer Innenministerium zu übertragen. 
 
Begründung: 
Aus der Ökonomie bzw. Betriebswirtschaftslehre ist bekannt, dass größere Wirtschaftsein-
heiten unter bestimmten Bedingungen rentabler und kostengünstiger arbeiten können als 
kleinere. 
Ebenso bekannt ist aber, dass kleine und mittlere Wirtschaftseinheiten in aller Regel den 
großen an Transparenz, Flexibilität und Handhabbarkeit überlegen sind. 
Diese Fakten gilt es auch bei der Strukturierung von Betrieben zu beachten, die von Ge-
meinden und Gemeindeverbänden gebildet werden, um ihre laut Landesgesetzgebung „Auf-
gaben des eigenen Wirkungskreises“ zu erfüllen. Zielstellung muss somit sein, den richtigen 
Mittelweg zwischen „Typ groß“ und „Typ klein“ zu finden, um möglichst die Vorzüge beider 
Typen zu vereinigen. 
Dabei kommt bei Betrieben in kommunaler Regie dem Kriterium „Transparenz“ aus folgen-
den Gründen eine besondere Bedeutung zu: 
Während es bei privaten Unternehmen normalerweise ausreicht, wenn die betrieblichen Zu-
sammenhänge vom Unternehmer selbst und ggf. von den Angehörigen der Geschäftsfüh-
rung (beides sind in der Regel hochqualifizierte Fachleute) überblickt und durchschaut wer-
den, müssen die wirtschaftlichen und strategischen Belange kommunaler Betriebe (eine 
hochqualifizierte Geschäftsleitung selbstverständlich vorausgesetzt) zusätzlich für diejenigen 
transparent und verständlich sein, die die Handlungen der Geschäftsleitung zu beschließen  
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und zu verantworten haben, die gewählten Bürgermeister bzw. Verbandsräte. Bei diesen 
handelt es sich überwiegend um (ehrenamtlich tätige)  Laien, von denen man in Anbetracht 
der Vielfalt ihrer Aufgaben kaum ausreichendes Spezialwissen erwarten kann, die aber an-
dererseits ihre Entscheidungen und Strategien mit dem Willen ihrer Bürger (welche ebenfalls 
in der Mehrzahl Laien sind) in Einklang bringen müssen. Mehr noch, die gewählten Bürger-
vertreter müssen, ihrem Wahlauftrag entsprechend, den Bürgerwillen in Bezug auf den om-
munalen Betrieb mit Hilfe der Geschäftsleitung umsetzen und sind den Bürgern/ 
Wählern darüber Rechenschaft schuldig. 
In Thüringen hat sich in bestimmten Kreisen (z. B. IHK Erfurt, Landtagsfraktion Linke.PDS) 
und auch in der Landesregierung in letzter Zeit die Auffassung verbreitet, es sei erstrebens-
wert, dass kommunale Zweckverbände im Bereich Wasserversorgung und Abwasserbe-
handlung möglichst große Dimensionen annehmen. 
Ob (und für wen!) das wirtschaftlich stimmig ist, steht offen. Offensichtlich ist aber, dass ein 
Zweckverband mit jeder Erweiterung durch Fusion, Beitritt o. ä. für seine Verbandsräte im-
mer schwieriger zu überschauen ist, so dass deren parlamentarische Verantwortlichkeit im-
mer mehr zur Formsache wird, weil sie bei allen Beschlüssen, die gefasst werden müssen, 
mehr oder weniger blind auf die Beschlussvorlagen der Verwaltung bzw. der Geschäftslei-
tung des Verbandes vertrauen müssen. Dementsprechend sind dann die gewählten Volks-
vertreter auch kaum noch in der Lage, den Bürgern das Verhalten des Verbandes überzeu-
gend zu erklären, geschweige denn das Verhalten des Verbandes entsprechend dem Willen 
der Bürger oder auch nur entsprechend den Interessen ihrer Gemeinde zu beeinflussen. 
Es ist also nicht zielführend, die Zweckverbände zu noch größeren und noch weniger trans-
parenten und überschaubaren Gebilden zu vereinigen, als das gegenwärtig der Fall ist. Falls 
am Modell der Zweckverbände festgehalten wird, müssen diese für die Bürger und deren 
gewählte Vertreter transparent und kontrollfähig sein. 
 
 
________________    _____________________________ 
Datum       Unterschrift(en) 
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e) Beitragsrückzahlung nach § 21a Abs. 3 und 4 ThürKAG 
         2005 
 
 
1. Unter welchen Voraussetzungen wird gezahlt ? 
 
Wasserbeiträge, § 21a Abs. 3 Satz 1 Thür-
KAG: 
 
-Zahlung eines Wasserbeitrags vor dem 
01.01.2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abwasserbeiträge, § 21a Abs. 4 Satz 1 
ThürKAG: 
 
-Antrag auf Beitragsrückzahlung 
-Zahlung eines Abwasserbeitrags vor dem 
01.01.2005 
-Entstehen „des Beitrags“ (richtig: der 
sachlichen Beitragspflicht) vor dem 
01.01.2005 
-Vorliegen eines Privilegierungstatbestan-
des nach § 7 Abs. 7 ThürKAG bei Entste-
hen der sachlichen Beitragspflicht und 
Fortbestand der Privilegierung bis zum 
01.01.2005 

 
Ist die Beitragsrückzahlung auf Beitragsablösungen anwendbar ? 
 
Das Thüringer Innenministerium bejaht dies durch entsprechende Anwendung des § 21 a Abs. 
3 und 4 TürKAG (AnwHiThürKAG  Anm. 20.4.4 vom 28.02.05, GVBl. Nr. 12 S.566). 
Eine andere Ansicht vertritt Richterin am OVG Weimar Blomenkamp (in Driehaus, Kommu-
nalabgabenR, 32. Erg.Lfg., Rd 1533). Der auf eine Rückzahlung von Beiträgen beschränkte 
Wortlaut des § 21 a Abs. 3 und 4 ThürKAG erfasst danach nicht ausdrücklich die durch öf-
fentlich-rechtlichen Vertrag abgelösten Beiträge. Dennoch kann sich für diejenige, die vor 
dem 01.01.2005 Wasser- und Abwasserbeiträge abgelöst haben, aufgrund der Gesetzesände-
rungen im Kommunalabgabenrecht ein Anspruch auf Erstattung der vertraglich vereinbarten 
Zahlung nach allgemeinen Grundsätzen ergeben. Die Ablösung eines Beitrages tilgt gleich-
sam vorweg die anderenfalls bestehende Beitragspflicht. Geschäftsgrundlage des Ablösever-
trages ist demnach u.a., dass ohne den Abschluss des Ablösevertrages eine Beitragspflicht 
entstehen und eine Beitragserhebung erfolgen würde. Entfällt die Geschäftsgrundlage nach-
träglich durch eine Änderung der Rechtslage, begründet dies einen Erstattungsanspruch. 
 
Entsprechende Anwendung auf Baukostenzuschüsse ? 
 
Dazu hat die Landesregierung zunächst in einem Informationsblatt (Flyer) zu den Neurege-
lungen im ThürKAG ausgeführt, dass es keine gesetzliche Rückzahlungsverpflichtung für 
Baukostenzuschüsse, die als privatrechtliches Entgelt mit den Beiträgen vergleichbar sind, 
besteht. 
In den Fällen, in denen ein Aufgabenträger, der erst Beiträge erhoben und zu einem späteren 
Zeitpunkt auf privatrechtliche Entgelte umgestellt hat, wird der Baukostenzuschuss nicht zu-
rück gezahlt. Jedoch vertritt die Landesregierung die Ansicht (AnwHiThürKAG Anm. 20.4.4 
s.o.),  dass dann die Beiträge nicht zurückzuzahlen sind, wenn der Aufgabenträger dies schon 
früher getan hat (z.B. bei einer freiwilligen Umstellung des Finanzierungssystems) getan hat 
oder soweit er die Beiträge bereits mit späteren Entgelten verrechnet hat. Eine solche Ver-
rechnung ist nachzuweisen und wird sich aus den Bescheiden oder Rechnungen ergeben. 
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Streitigkeiten der Rückzahlung und Verrechnung mit Baukostenzuschüssen gibt es derzeit bei 
WAZ Obereichsfeld und ZV Eisenberg. Hierzu wird auf die Kleine Anfrage  Nr. 717 und 
Antwort des TIM - DS 4/1956 - verwiesen.  
 
 
2. Wer zahlt ? 
 
Wasserbeiträge, § 21a Abs. 3 Satz 1 Thür-
KAG: 
 
- Beitragserhebende Aufgabenträger (Bei-
tragsgläubiger) vor und nach dem 
1.1.2005, also alle Körperschaften oder 
fehlerhaften Zweckverbände bzw. ihre 
Rechts- oder Funktionsnachfolger, die vor 
dem 01.01.2005 Beitragszahlungen erhal-
ten haben (ThürOVG, Beschluss vom 
27.03.2006 – 4 EO 87/06 -) 
Siehe dazu Kleine Anfrage 831 und Ant-
wort des TIM  DS 4/2067 
 
 
 

Abwasserbeiträge, § 21a Abs. 4 Satz 1 
ThürKAG: 
 
- Beitragserhebende Aufgabenträger, die 
am 1.1.2005 für die Abwasserversorgung 
zuständig waren, vor dem 1.1.2005 Bei-
tragszahlungen erhalten haben und zur 
Satzungsanpassung berechtigt und ver-
pflichtet sind 
- nicht rückzahlungspflichtig nach § 21a 
Abs. 4 ThürKAG sind daher Aufgabenträ-
ger, die vor dem 1.1.2005 Beiträge erhoben 
haben, aber am 1.1.2005 keine Aufgaben-
träger mehr sind und keine Satzungskom-
petenz mehr haben 

 
Sechs umfangreiche Fallvarianten zur Bestimmung des Rückzahlungspflichtigen bei einem 
Wechsel des Aufgabenträgers können über das Bürgerbüro der Linksfraktion Thüringen bei 
Frau Eger bezogen werden. 
 
 
3. An wen wird gezahlt ? 
 
Wasserbeiträge, § 21a Abs. 3 Satz 5 ThürKAG: 
 
- Rechtsinhaber (Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder dingl. Nutzungsberechtigte) 
am 1.1.2005  
 
Abwasserbeiträge, § 21a Abs. 4 Satz 2 ThürKAG: 
 
- Rechtsinhaber (Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte oder dingl. Nutzungsberechtigte) 
am 1.1.2005  (so der Gesetzeswortlaut); 
- a.A. bei systematischer Auslegung:  
Beitragsschuldner, der bei Wegfall der Privilegierung Beitragspflichtiger bleibt  
 
 
4. In welcher Höhe wird wann gezahlt ? 
 
Wasserbeiträge, § 21a Abs. 3 Satz 3, 4 
ThürKAG: 
- Gezahlte Beiträge bis 1.000,-- € bis zum 
1.2.2006  (13 Monate ab 1.1.2005) 

-Abwasserbeiträge, § 21a Abs. 4 Satz 1, 2 
ThürKAG:                                                                                            
-Anteiliger Abwasserbeitrag, der den Bei-
trag bei Anwendung der Privilegierungs-
fälle nach § 7 Abs. 7 ThürKAG übersteigt 
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-Beiträge über 1.000,-- € in bis zu 2 weite-
ren Raten, spätestens bis 1.1.2008 (36 Mo-
nate nach 1.1.2005) 
- Rückzahlung unverzinst, § 21a Abs. 3 
Satz 1 ThürKAG (Ausschluss von § 236 
AO 1977) 
- Säumniszuschläge vor dem 1.1.2005 blei-
ben verwirkt, § 240 AO 1977 
- Verzugszinsen nur nach § 233, 236 AO 
1977  
 
 
 
 
 
 
 
 

-Keine Beschränkung auf Teilbeträge 
- Rückzahlung unverzüglich, spätestens 12 
Monate nach Antragstellung (ab 1.1.2005) 
-Rückzahlung unverzinst, § 21a Abs. 3 
Satz 1 ThürKAG (Ausschluss von § 236 
AO 1977) 
- Säumniszuschläge vor dem 1.1.2005 blei-
ben verwirkt, § 240 AO 1977 
-Verzugszinsen nur nach § 233, 236 AO 
1977 
- Stundungszinsen für zurückgezahlte Bei-
träge nach § 234 AO 1977, § 15 Abs. 1 Nr. 
5b) aa) ThürKAG  ?    
 
Siehe dazu Mündliche Anfrage des Abge-
ordneten Kuschel und Antwort des TIM, 
DS 4/1977 und folgende Pressemitteilung: 

 
 
Frank Kuschel (Die Linke.PDS) 12.06.06 
 
Kuschel: Bürger müssen zu Unrecht erhobene 
Stundungszinsen zahlen  
 
"Es ist völlig unverständlich, dass einige Zweckver-
bände der Abwasserentsorgung entgegen den 
gesetzlichen Bestimmungen die Bürger erneut 
zusätzlich zur Kasse bitten wollen, indem sie unbe-
rechtigterweise Zinsen für gestundete Abwasser-
beiträge erheben", kritisiert Frank Kuschel, kom-
munalpolitischer Sprecher der Linkspartei.PDS-
Landtagsfraktion.  
Auf Anfrage habe Innenminister Dr. Gasser (CDU) 
bestätigen müssen, dass die Abwasserzweckver-
bände Bode Wipper, Goldene Aue und der Stadt-
entwässerungsbetrieb Nordhausen für die Stun-
dung der Abwasserbeiträge zu Unrecht Zinsen 
erheben. Das neue Thüringer Kommunalabgaben-
gesetz regele jedoch, dass die Stundung der Bei-
träge, z.B. für unbebaute Grundstücke, zinslos zu 
erfolgen hat. Mögliche Zinsaufwendungen der Ver-
bände trage das Land.  

"So werden auf dem Rücken der Beitragszahler 
unterschiedliche Rechtsansichten und juristische 
Spitzfindigkeiten ausgetragen und zusätzliche fi-
nanzielle Lasten auf die Bürger abgewälzt", kriti-
siert Frank Kuschel.  

Die Überwachung der Aufgaben und Verpflichtun-
gen der Zweckverbände im Bereich Abwasserent-
sorgung sei Aufgabe der Rechtsaufsichtsbehörden. 
Nach Aussage des Innenministers werde das Lan-
desverwaltungsamt alle erforderlichen Maßnahmen 
ergreifen, um sicherzustellen, dass die zuständigen 
Rechtsaufsichtsbehörden die Rechtsauffassung der 
Landesregierung durchsetzen und damit dem Wil-
len des Gesetzgebers entsprochen wird. "Die Lan-
desregierung muss im Interesse der Bürger zeitnah 
dafür Sorge tragen, dass gesetzliche Vorgaben von 
den Zweckverbänden richtig umgesetzt werden", 
fordert Kuschel abschließend. 

 
5. Wann erlischt der Rückzahlungsanspruch ? 
 
Nach § 15 Abs. 1 Nr. 2b ThürKAG i.V.m. § 47 AO 1977 erlöschen Ansprüche aus dem Ab-
gabenschuldverhältnis, zu denen auch die landesgesetzlichen Rückzahlungsansprüche in § 
21a Abs. 3 und 4 ThürKAG 2005 gehören, u.a. durch Verjährung gemäß §§ 169 – 171, 228 - 
232 AO 1977. 
 
Danach erlöschen die Rückzahlungsansprüche in § 21a Abs. 3 und 4 ThürKAG 2005 entspre-
chend § 228 AO 1977 binnen 5 Jahren.  
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Beginn der Verjährung gemäß § 229 AO 1977 grds. mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
der Anspruch fällig geworden ist. Unterbrechung gemäß § 231 AO 1977 u.a. mit Geltendma-
chung. 
 
 
f) Thesenpapier der IHK Erfurt / Landesgruppe Ost des 
Bundesverbandes der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft und 
Kleine Anfrage 
 
Im Mai 2006 haben die IHK Industrie- und Handelskammer Erfurt und die Landesgruppe Ost 
des Bundesverbandes der deutschen Gas- und Wasserwirtschaft ein Thesenpapier zur Moder-
nisierung der Wasserver- und Abwasserentsorgung in Thüringen veröffentlicht.  
Dies enthält folgende Thesen: 
 
These 1 Souveränität der Kommunen über die Organisation sowie Gestaltung der 

Wasserver- und Abwasserentsorgung 
 
These 2 Hohes einheitliches Qualitätsniveau für Trinkwasser und Abwasserreinigung 

muss europaweit erreicht werden 
 
These 3 Innovationsmotor Benchmarking 
 
These 4 Optimierung von Organisations- und Rechtsformen 
 
These 5 Kooperationen 
 
These 6 Preise und Umwelt 
 
These 7 Anschluss- und Benutzungszwang sowie Stadtumbau 
 
These 8 Umsetzung europäischer Vorgaben 
 
Bisher hat die Landesregierung nicht umfassend erklärt, inwieweit die Vorschläge und Forde-
rungen aus diesem Thesenpapier in der künftigen Wasserver- und Abwasserentsorgungspoli-
tik des Landes Beachtung finden sollen. 
Aus diesem Grund hat der Abgeordneten Frank Kuschel (Die Linkspartei.PDS) folgende 
Kleine Anfrage 909  vom 14.07.2006 an die Landesregierung gestellt: 
 
 

Forderungen der Wirtschaftsverbände zur Modernisierung der Wasserver- und 
Abwasserentsorgung in Thüringen  

 

1. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung aus dem Thesenpapier, wonach vor-
handene Defizite der Thüringer Struktur der Wasserver- und Abwasserentsorgung ge-
prüft und neue Effizienzpotentiale der Wasser- und Abwasserdienstleistungen er-
schlossen werden sollen? Welche Defizite der Thüringer Struktur der Wasserver- und 
Abwasserentsorgung bestehen derzeit aus Sicht der Landesregierung? Welche Effi-
zienzpotentiale der Wasser- und Abwasserdienstleistungen könnten nach Auffassung 
der Landesregierung erschlossen werden?  

2. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung aus dem Thesenpapier, dass eine 
weitere Steigerung der technischen Anforderungen in Deutschland auch hinsichtlich 
der entstehenden Kosten zu bewerten ist?  
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3. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung aus dem Thesenpapier, die notwen-
digen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Kommunen das Recht erhalten, die 
Aufgabe der Wasserver- und Abwasserentsorgung befreiend zu übertragen?  

4. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung aus dem Thesenpapier, die Wasser-
ver- und Abwasserversorgung in einem Unternehmen zusammenzuführen, um so Syn-
ergien zu erzielen?  

5. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung aus dem Thesenpapier, die steuerli-
che Ungleichbehandlung der Abwasserdienstleistungen zu überwinden, weil dies zu 
Wettbewerbsverzerrungen führt?  

6. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung aus dem Thesenpapier, auch bei der 
Abwasserentsorgung privatrechtliche Vertragsverhältnisse zwischen Abwasserentsor-
ger und Kunden zu ermöglich? 

7. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung aus dem Thesenpapier, die Abwas-
serabgabe abzuschaffen, weil sie ihre ursprüngliche Lenkungsfunktion verloren hat?  

8. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung aus dem Thesenpapier, dass sich die 
Höhe der Ausgleichszahlungen an Landwirte in Wasserschutzgebieten deutlicher an 
der nachhaltigen Verbesserung der Wassergüte orientieren soll?  

9. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung aus dem Thesenpapier, dass bei der 
Betreibung von Wasser- und Abwasseranlagen durch Dritte, die Kommunen von ihrer 
Pflichtaufgabe der Wasserver- und Abwasserentsorgung zu entbinden sind?  

10. Wie bewertet die Landesregierung die Forderung aus dem Thesenpapier, dass im so 
genannten Stadtumbau die Belange der Ver- und Entsorgungswirtschaft stärker zu be-
rücksichtigen sind?  

11. Wie bewertet die Landesregierung die Aussage aus dem Thesenpapier, wonach zusätz-
liche Anforderungen an die Trinkwasseraufbereitung und die Abwasserbehandlung 
nicht nur dem Verursacherprinzip widerspricht, sondern auch die finanziellen Folgen 
ungerechtfertigt auf die Unternehmen und die Bürger verlagert?  

12. In welcher Art und Weise sollten aus Sicht der Landesregierung die Vorschläge und 
Forderungen aus dem Thesenpapier in der künftigen Wasserver- und Abwasserentsor-
gungspolitik Beachtung finden? 

 

Die Antworten werden in der Parlamentsdokumentation des Thüringen Landtags veröffentlicht o-
der sind im Bürgerbüro der Linksfraktion Thüringen (Mitarbeiterin Cordula Eger - 0361/3772637) 
zu beziehen und werden im nächsten Rundbrief abgedruckt. 

 
 
 

II. Sonstiges    
 
1) Informationspflicht nach § 13 ThürKAG 
 
Zusammenfassung der Antwort auf die Kleine Anfrage 862 des Abgeordneten Frank Kuschel 
„Ausgestaltung der Einblicknahme in Unterlagen im Zusammenhang mit der Erhebung von 
Kommunalabgaben nach § 13 ThürKAG“: 
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§ 13 ThürKAG normiert für Investitionsmaßnahmen nach § 7 Abs. 1 ThürKAG eine spezielle, 
über die allgemeine Informationspflicht hinausgehende Informationspflicht der gebühren- und 
beitragspflichtigen Personen.  
Danach soll die Information erfolgen, sobald die Gemeinden und Landkreise entschieden ha-
ben, eine beitragspflichtige Maßnahme nach § 7 Abs. 1 ThürKAG durchzuführen. Aufgrund 
des Wortlauts der Regelung hat diese Information vor der Ausschreibung zu erfolgen, damit 
die eventuellen Anregungen der Beitragspflichtigen noch ausreichende Berücksichtigung fin-
den können. 
Ob allgemeine Anregungen, die in der Zeit der Einsichtnahme zur jeweiligen Abgabensatzung 
vorgebracht werden, wenn diese Satzung bereits zuvor in Kraft gesetzt wurde, die Änderung 
dieser Satzung veranlassen können, obliegt auf Grund der kommunalen 
Selbstverwaltungsgarantie der Entscheidung des kommunalen Satzungsgebers. 
Gemäß § 13 Satz 3 ThürKAG sollen die Betroffenen vor Beginn der Maßnahme nochmals in 
einer gesonderten öffentlichen Veranstaltung über das Vorhaben unterrichtet werden. 
Erfolgen hierbei Anregungen, die in der Zeit der Einsichtnahme zu den Planungsunterlagen, 
die den Ausschreibungen zugrunde gelegt werden sollen, sind Auswirkungen auf den 
Zeitpunkt der Ausschreibung im Einzelfall zu prüfen. 
  
Das Einsichtsrecht nach § 13 Satz 5 ThürKAG bezieht sich nicht nur auf die Planungsunter-
lagen, die der Ausschreibung zugrunde gelegt werden sollen. Es berechtigt die Gebühren- und 
die Beitragspflichtigen auch, in die Kosten- und Aufwandsrechnung Einsicht zu nehmen.  
Hierzu ist die Einsichtsnahme in die Beitrags- bzw. Gebührenkalkulationen erforderlich. 
Dabei besteht keine Verpflichtung des Einrichtungsträgers die vorliegenden Unterlagen aus-
führlich zu erläutern bzw. die Beitrags- und Gebührenpflichtigen zu beraten. Ziel ist lediglich 
die Schaffung von Akzeptanz zur Abgabenerhebung. Einfache Auskünfte 
zu den Kalkulationen, die geeignet sind, die Nachvollziehbarkeit für die Beitrags- und 
Gebührenpflichtigen zu erleichtern, sollten jedoch erteilt werden. Im Übrigen verweist § 15 
Abs. 1 Ziff. 3 a) ThürKAG auf die einzelnen Bestimmungen der Abgabenordnung (AO). § 80 
Abs. 1 AO regelt die Vertretung durch einen Bevollmächtigten. 
Das Recht zur Einsichtnahme nach § 13 ThürKAG dient lediglich zur der besseren Transpa-
renz; ein Anspruch auf die Aushändigung von Kopien besteht nach dieser Bestimmung nicht.  
 
Letztlich ist der § 13 ThürKAG nur eine Ordnungsvorschrift. Dies bedeutet, dass Verstöße 
gegen die Informationspflicht die Rechtmäßigkeit der späteren Beitragserhebung nicht 
berühren.  
 
Die Antwort auf die Kleine Anfrage 862 (DS 4/2155) wird im nächsten Rundbrief 
veröffentlich oder ist unter http://www.parldok.thueringen.de/parldok/ abrufbar. 
 
 
 
2) Bürgerbüro vor Ort (Ergebnisse von Schmölln und Liebenstein) 

 
 
Viele Bürger sind enttäuscht, dass die seit über einem Jahr geltenden Neuregelungen im 
Kommunalabgabenrecht doch kaum zu spürbaren finanziellen Entlastungen geführt haben.  
Nach über zehn Jahren musste die CDU auf Grund der massiven Bürgerproteste ihre Blocka-
dehaltung bei der Erhebung von Wasser- und Abwasserbeiträgen aufgeben. Die Wasserbei-
träge wurden in Thüringen abgeschafft, bereits gezahlte Wasserbeiträge wurden bzw. werden 
zurückerstattet.  
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Im Abwasserbereich werden die Beiträge neu berechnet. So ist jetzt nur noch die tatsächliche 
Bebbauung die Berechnungsgrundlage, bisher wurde die mögliche Bebbauung herangezogen. 
Unbebaute Grundstücke bleiben bis zum Zeitpunkt der Bebbauung beitragsfrei und übergroße 
Grundstücke werden nur noch teilweise zur Beitragserhebung herangezogen.  
Dies sind alles begrüßenswerte Veränderungen und stellen den Einstieg in ein neues moder-
nes Kommunalabgabenrecht in Thüringen dar.  
Straßenausbaubeiträge werden zudem oft zeitgleich zu den Abwasserbeitragsbescheiden er-
lassen. Auch deshalb gibt es weiterhin Unzufriedenheit, Unverständnis und Proteste. 
Dies spiegelt sich auch in der Arbeit des Bürgerbüros der Linkspartei.PDS-Fraktion im Thü-
ringer Landtag wider.  
Täglich sprechen hier Menschen vor, haben Fragen zur Erhebung der Kommunalabgaben und 
äußern ihr Unverständnis zum Handeln mancher kommunaler Wasser- und Abwasserversor-
ger oder Gemeinden.  
Auch bei den Sprechstunden während der „Vor Ort Termine“ in Schmölln, Schleiz, Greiz, 
Sömmerda, Liebenstein und Arnstadt hatte das Bürgerbüro Hilfe angeboten, welche mit gu-
tem Ergebnis angenommen wurde.  
Hier zwei kurze Berichte zum Bürgerbüro vor Ort: 

 

WKB Michaele Reimann, Schmöll: 

Mit der Änderung des Thüringer Kom-
munalabgabengesetzes müssen die Auf-
gabenträger der Abwasserentsorgung zu-
nächst die Satzung ändern (Privilegie-
rungstatbestände einfügen) und die nach 
Satzungsanpassung zuviel geleisteten  
Beiträge an die Beitragspflichtigen zu-
rückzahlen. Eine Rückzahlung erfolgt je-
doch nur auf Antrag, aber dann unverzüg-
lich!  
Bei Beitragspflichtigen aus Altenburg trat 
das Problem auf, dass die Stadtwerke Al-
tenburg derzeit ein schriftliches Anhö-
rungsverfahren durchführen und die Be-
troffenen die Möglichkeit haben, Ihren 
Widerspruch gegen den Beitragsbescheid 
(teilweise aus dem Jahr 1997) zurückzu-
nehmen. In diesen Fällen müssen die 
Stadtwerke beim Erlass neuer Beitragsbe-
scheide auch die neue Rechtslage beach-
ten. Im Fall des Abweichens der zu-
lässigen und tatsächlichen Bebauung muss 
nur die tatsächliche Bebauung als Grund-
lage genommen werden und die Differenz 
zur zulässigen Bebauung ist zu stunden 
bzw. auf Antrag zurückzuzahlen.  
Unverständlich jedoch das im Amts-
deutsch verfasste Schreiben der Stadtver- 
 

 
waltung Altenburg, Städtische Abwasser-
entsorgung, welches nicht wenige vor al-
lem ältere Eigentümer buchstäblich in 
Angst versetzte.  Außer dem lapidaren 
Satz, dass das Schreiben kein Verwal-
tungsakt sei und demzufolge auch keine 
Zahlungsanweisung, ist das Ziel des 
Schreibens für den Bürger kaum erkenn-
bar. Das Gesetz wurde doch zugunsten 
der Beitragszahler verändert, ein juristisch 
exaktes, aber erklärendes „Normal-
deutsch“ wäre hilfreicher und vor allem 
bürgerfreundlicher gewesen. 
Die Mitarbeiterin des Bürgerbüros infor-
mierte auch über die entschädigungslose 
Kündigung von Nutzungsverträgen durch 
Grundstückseigentümer bei betroffenen 
Garagennutzern in Schmölln und zeigte 
Möglichkeiten auf, diese zu umgehen. Zur 
Diskussion stehen der Kauf des Grundstü-
ckes bzw. eine Vereinbarung mit der Stadt 
Schmölln u.a. bezüglich eines langfristigen 
Bestandschutzes durch Ergänzung beste-
hender Nutzungs- bzw. Mietverträge. Hier 
kann der Stadtrat durch Beschluss einen 
einseitigen Verzicht auf vertragliche und 
gesetzliche Rechte zur Kündigung der 
Verträge im Sinne des Schuldrechtsanpas-
sungsgesetzes bis zum Jahre 2020 erklären. 
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Sprechstunde des Bürgerbüros der Frakti-
on der Linkspartei in Liebenstein   
 

Wer soll das bezahlen?  

 
Die ländlich friedliche Idylle in dem klei-
nen Ort Liebenstein im  Ilm-Kreis trügt. 
Eine Vielzahl der ca. 400 Einwohner des 
Ortes, welcher Mitgliedgemeinde der VG 
Oberes Geratal ist, wissen nicht, wie sie 
die ihnen auferlegten Kommunalabgaben 
bezahlen sollen.  
Die Grundstückseigentümer der  Ver-
kehrsanlage Burgweg in Liebenstein wur-
den zur Zahlung von Straßenausbaubei-
trägen herangezogen. Fast zeitgleich hat 
der WAZV „Obere Gera“ als Aufgaben-
träger der Abwasserentsorgung Herstel-
lungsbeträge bei den Grundstückseigentü-
mern erhoben.  
Verschiedene Anlieger / Grundstücksei-
gentümer der Verkehrsanlage Burgweg 
sind verpflichtet, für den Straßenausbau 
Beiträge über 10.000,00 € zu zahlen. Grund 
dafür ist der hohe Beitragssatz, der sich 
unter anderem aus der Anzahl der Anlie-
ger aufgrund des dörflichen Bereiches 
ergibt. Zudem wurde in der Straßenaus-
baubeitragssatzung ein Anteil der Bei-
tragspflichtigen auf 75 % der Kosten fest-
gesetzt. Der Eigenanteil der Gemeinde für 
die damit verbundenen Vorteile für die 
Allgemeinheit beträgt somit nur 25 % (die 
Festsetzung des Gemeindeanteils auf bis 
zu 65 % wäre durch Änderung der Sat-
zung durch den Gemeinderat jederzeit 
möglich. 
 
 

 
 
 
 
 
Ein gerichtliches Eilverfahren gegen die 
Straßenausbaubeitragsbescheide war in-
soweit erfolgreich, dass die VG Oberes 
Geratal beauflagt wurde, durch Gemein-
deratsbeschluss die Satzung zu ändern. 
Der in der Satzung berechnete Beitragssatz 
ist offensichtlich fehlerhaft, da die Ver-
kehrsanlage nicht richtig festgesetzt wur-
de. Das Endergebnis bleibt dem Hautsa-
cheverfahren vorbehalten. 
Durch die vom WAZV „Obere Gera“ er-
hobenen Beiträge für Abwasserentsorgung 
stellen zudem eine doppelte Belastung für 
einen Teil der Einwohner dar. 
Da sowohl die Verwaltungsgemeinschaft, 
als auch der Zweckverband den Beitrags-
pflichtigen lediglich eine Stun-
dung/Ratenzahlung für zwei bis vier Jah-
re mit hoher monatlicher Belastung ange-
boten hat, hat die dortige Bürgerinitiative 
unter Leitung von Albrecht Dürer die Mit-
arbeiterin des Bürgerbüros der Linke.PDS-
Fraktion gebeten, Rat und Auskunft zu 
erteilen. Die Juristin Cordula Eger erklärte 
am 16. Mai 2006 den Ratsuchenden, dass 
es weitere Stundungsmöglichkeiten und 
auch Möglichkeiten zum Erlass der Stun-
dungszinsen bzw. eine Zinsbeihilfe beste-
hen. Durch den regen Zuspruch der Bür-
gersprechstunde und weiteren Bedarf bei 
den Beitragspflichtigen, fand am 21. Juni 
2006 zum selben Thema eine weitere In-
formationsveranstaltung statt. 

 
Aus der vorläufigen Antwort auf die Kleine Anfrage  870 „Erhebung von Straßenausbaubei-
trägen in Liebenstein (Ilm-Kreis)“ des Abgeordneten Frank Kuschel – DS 4/2160 – geht her-
vor, dass die Gemeinde Liebenstein seit dem 9. Mai 1993 über eine gültige Straßenausbaubei-
tragssatzung verfügt. Diese wurde im Juli 2005 bzgl. der Definition des Begriffes Vollge-
schoss geändert. Gegen neun Beitragspflichtige wurde ein Beitrag von über 5.000,00 € festge-
setzt. In 17 Fällen ergingen bislang Stundungsbescheide. In 16 Fällen wurde Zinsbeihilfe nach 
der Zinsbeihilferichtlinie beantragt. 
 
Die DS 4/2160 liegt noch nicht vor und wird im nächsten Rundbrief veröffentlicht oder ist 
unter http://www.parldok.thueringen.de/parldok/ abrufbar. 
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Die nächsten vor Ort Termine mit Sprechstunde des Bürgerbüros finden am  
 

- 25. September 2006 in Bad Langensalza im WKB Benno Lemke 
- 16. Oktober 2006 in Eisenach im WKB Katja Wolf 
- 06. November 2006 in Pößneck im WKB Heidrun Sedlacik 

statt. 
 
Ratsuchende Bürger und BI´s aus Thüringen haben jederzeit die Möglichkeit, mit Frau Eger 
unter 0361/377-2637 oder eger@linkspartei-pds-thl.de Termine für Bürgersprechstunden auch 
in ihrem Ort zu vereinbaren. 
 
 
3) Landesarbeitsgemeinschaft „Kommunalabgaben“ (LAG-KA) 
   
Bereits Ende Juni wurde in der gemeinsamen Veranstaltung der Bürgerallianz  
Thüringen e.V. und dem Koordinierungsrat der LAG-KA beschlossen, dass es eine  
Thüringenweite Informationszeitschrift heraus gegeben wird.   
Die Zeitschrift umfasst acht Seiten und beinhaltet aktuelle Probleme und Informationen 
aus dem Kommunalabgabenbereich. 
Der erste „Probelauf“ wird in einer Auflage von 5000 Stück herausgegeben und erscheint 
Ende August. Die bereits bei der LAG bestellten Exemplare sind vorgemerkt. Die 
restlichen Zeitschriften werden zum Wochenendseminar des KOPOFOR Thüringen e.V. 
am 08.und 09.09.06 in Meinigen und zum nächsten Treffen der LAG-KA (voraussichtlich 
11.09.2006) veräußert. 
Im Bürgerbüro der Fraktion der Linkspartei kann man weitere Exemplare erwerben.   

 
 
4) Neue Beitragsbescheide in Friedrichroda 
 
Die Grundstückseigentümer in Friedrichroda haben im Mai dieses Jahres Abwasserbeitrags-
bescheide vom ZV Wasserversorgung und Abwasserbehandlung „Schilfwasser-Leina“ erhal-
ten.  
Welche Bedeutung und Inhalte die „Bescheide zur Umdeutung, Festsetzung, Teilabhilfe zum 
Vorausleistungsbescheid“ haben, konnten die Betroffenen kaum nachvollziehen. Selbst der 
ausgebildete Jurist, der täglich Beitragsbescheide überprüft, hat da seine Schwierigkeiten! 
Der Zweckverband hat (aus Sparsamkeitsgründen? oder um die Bürger zu verunsichern?) 
drei verschiedene verwaltungsrechtliche Handlungsformen (Umdeutung, Festsetzung und 
Teilabhilfe) in einen Bescheid gepackt und diesen nur ungenügend und unverständlich, vor 
allem für die älteren Eigentümer, begründet. 
Diese Bescheide beinhalteten jedoch nur die Festsetzung des Beitrages ohne Anpassung an 
die neue Rechtslage des ThürKAG. Erst nach Antragstellung der Beitragspflichtigen auf 
Stundung und Rückzahlung der Abwasserbeiträge hat der ZVWA „Schilfwasser-Leina“ Stun-
dungsbescheide erlassen, die der gültigen Rechtslage in Thüringen entsprechen. 
Um den Bürgern die Bescheide zur Umdeutung, Festsetzung, Teilabhilfe zum Vorausleis-
tungsbescheid zu erläutern und die Möglichkeit des Stundungsantrages aufzuzeigen, infor-
mierte der Abgeordnete Frank Kuschel (Die Linke.PDS) am 20.06.2006 in einer Veranstal-
tung in Friedrichroda auf Einladung der dort aktiven Bürgerinitiative.  
Noch am selben Tag erhielten die Grundstückseigentümer wieder Post vom Zweckverband. 
Diesmal ein Infoblatt zu den vorausgegangenen Beitragsbescheiden mit Erläuterungen zu 
den Bescheiden und dem Hinweis zur möglichen Antragstellung einer Stundung. Es geht 
doch, aber warum nicht gleich so bürgerfreundlich? 
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5) Gerichtliche Entscheidungen 
 
 
ThürOVG, Beschluss vom 27.03.2006 – 4 EO 87/06 – 
 
Leitsatz: 

- bei dem landesgesetzlichen Rückzahlungsanspruch in § 21a Abs. 3 Satz 1 ThürKAG 
   2005 handelt es sich um einen Anspruch aus dem Beitragsschuldverhältnis entspre- 
   chend § 37 Abs. 1 AO 1977 
- zur Rückzahlung der Wasserbeiträge gemäß § 21a Abs. 3 Satz 1 ThürKAG 2005 ist 
  nicht der am 01.01.2005 zuständige Aufgabenträger verpflichtet, sondern der Aufga- 
  benträger, der aufgrund des begründeten Beitragsschuldverhältnisses als Beitrags- 
  gläubiger die gezahlten Wasserbeiträge bis zum 01.01.2005 erhalten hat oder ein 
  Rechts- oder Funktionsnachfolger 

 
ThürOVG, Beschluss vom 27.04.2006 – 4 EO 948/04 – 
 
Leitsatz: 
 - kein entfallendes Rechtsschutzinteresse im abwasserbeitragsrechtlichen Eilverfahren 
   durch die Neuregelungen des ThürKAG 2005 
 - kein Fehler bei der Bekanntmachung der EWS 
 - Heilung durch rückwirkend in Kraft gesetzte EWS 
 - Erkennbarkeit der den Bescheid erlassenden Behörde 
 - keine wirksame Beitragsablösung durch Erschließungsvertrag 
 - keine Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Beitragsbescheides im Eilverfahren wegen 
   angeblicher Fehler in der Beitragskalkulation 
 
 
ThürOVG, Beschluss vom 06.04.2006 – 4 EO 580/02 – 
 
Leitsatz: 
 - der gegen Übergabe-Einschreiben mit Rückschein versandte Widerspruch ging ent- 
   gegen dem Posteingangsstempel nicht erst am 06.11.2001 ein, sondern spätestens mit  
   der Abholung des Briefs am 05.11.2001 durch eine Mitarbeiterin des Antragsgegners  
   und damit vor Ablauf der Widerspruchsfrist 
   Denn maßgeblich für den fristgerechten Zugang des Widerspruchs ist, wann dieser in  
   den Verfügungsbereich der Behörde gelangt und eine Kenntnisnahme ermöglicht. In  
   den Verfügungsbereich des Antragsgegners gelangte der Widerspruch jedenfalls am  
   Tag der Abholung durch eine befugte Mitarbeiterin des Antragsgegners bei der Post.  
 - der Abwasserbeitragsbescheid ist auch hinreichend bestimmt, obgleich in dem Be- 
   scheid nicht nur eine beitragsfähige Maßnahme benannt wird, sondern zugleich meh- 
   rere Maßnahmen angeführt werden, nämlich die Anschaffung, Herstellung, Verbesse- 
   rung und Erneuerung der öffentlichen Entwässerungseinrichtung 
 
 
ThürOVG, Beschluss vom 26.01.2006 – 4 EO 1183/05 – 
 
Voraussichtliche Rechtswidrigkeit einer Wasserlieferungssperre wegen nicht beglichener, 
streitiger Altforderung (hier: Einstellungsbeschluss nach Erledigung der Hauptsache): 
 
Leitsatz: 
 - bei der Anordnung einer satzungsrechtlich geregelten Liefersperre ist stets der  
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   Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten 
 - die Einstellung der Wasserversorgung stellt eine besondere Form des Zurückbehal- 
   tungsrechts (§§ 273, 320 BGB) dar. Sie ist kein außerordentliches Mittel der 

  Zwangsvollstreckung 
- es erweist sich als unverhältnismäßig, den Knebel einer Liefersperre zu nutzen, um  
  nach länger währender Auseinandersetzung eine streitige Altforderung beizutreiben 
  Hierfür ist vielmehr der Weg der Zwangsvollstreckung vorgesehen.  

 
 
ThürOVG, Beschluss vom 05.01.2006 – 4 VO 249/05 - 
 
Zivilrechtsweg für Ansprüche aus einem Grundwassernutzungsvertrag für eine gemeindliche 
Brauchwasserleitung (Verweisung an das Landgericht bestätigt): 
 
Leitsatz: 
 Es fehlen Anhaltspunkte für einen öffentlich-rechtlichen Vertragsgegenstand, wenn 

die vereinbarte Nutzung der gemeindlichen Brauchwasserleitung nicht auf der Erfül- 
lung einer öffentlich-rechtlichen Wasserversorgungspflicht der Gemeinde und auf ei- 
nem öffentlich-rechtlich geregeltem Benutzungsverhältnis der gemeindlichen Brauch- 
wasserversorgungseinrichtung beruht.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
Alle im folgenden genannten Texte, Drucksachen und sonstige Materialien sind bei der Linkspar-
tei.PDS Fraktion erhältlich. Darüber hinaus können alle mit Drucksachen versehnen Dokumente 
im Internet (Parlamentsdatenbank) unter http://www.parldok.thueringen.de/parldok/ bezogen 
werden. 
Neben dem vierteljährlich erscheinenden Kommunalabgaben-Rundbrief gibt die Landtagsfrakti-
on den kommunalpolitischen Rundbrief sowie den wohnungspolitischen Rundbrief heraus. Der 
kommunalpolitische Rundbrief erscheint ebenso wie der Kommunalabgaben-Rundbrief zum 
Beginn eines Quartals, der wohnungspolitische Rundbrief halbjährlich. 
 


